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Der neue Topographische Atlas Niedersachsen und Bremen

Von Vermessungsdirektor Dr.'Ing. G r o t h e n n,
Niedersächsisches Landesve rwaltungsamt - Landesve flne ssung -, H annove r

(mit 2 Beilagen)

I Allgenreines

Nach einer Unterbrechung von etwa drei Jahren ist jetzt wieder ein Topo-

graphischer Atlas von Niedersachsen im Handel. Der neue Band konnte nach

*rfr4äfrrigen Arbeiten, deren Planungen bis in das Jahr 1970 zurückreichen,

Anfang April Lg77 vom Niedenächsischen Ministerium des Innern der Öffent-

lictrkeit vorgestellt werden. Die große Nachfrage während dieser Unterbre-

chung hat däutlich werden lassen, welche empfindliche Marktlücke entstanden

waf, nachdem der alte Atlas vorzeitig vergriffen war.

Die Topographischen Atlanten sind in den 23 Jahten ihres Bestehens zu Stan-

dardwerkrn är, hndeskundlichen Literatur geworden. Nicht ohne Stolz darf

hier vermerkt werden, daß ihr geistiger Vater, der Schulgeograph Dr. phil.

Erich S c h r a d e r (t lg73), sein erueitim Niedersächsischen Landesvernes'

sungsamt und dem damaligen Leiter der Kartographischen Abteilung, Dr.-Ing.

Werner K o s t , wagemutige Partner fand, die dieses ehrgeizige Projekt erst-

mals verwirklichen konnten.

Wie weit dieses Vorhaben gelungen ist, zeigen die Auflagen, die der Nieder-

sachsen-Atlas bislang erreicht hat: 1. Auflage 1954 3000 Exemplare, enrei-

terte 2. Auflage Ig57 5000 Exempl uta, abermals erweiterte 3. Auflage 1965

5000 Exempl ?g(e, unveränderte 4. Auflage 1970 7000 Exemplilta, mithin ins-

gesamt etwa 20 000 verkaufte B?inde. Noch erfreulicher ist aber die Tatsache,

daß inzwischen fast alle anderen Landesvermessungsämter für ihre Bundes-

länder entsprechende Atlanten herausgegeben haben, so daß ietzt eine nahezu

vollständige Reihe vorliegt, die noch im Jahr e 1977 durch einen ,,Topographi-

schen Atlas Bundesrepublik Deutschlando' ergärutwerden wird.

2 Titel und Autor

Der neue ,,Topographische Atlas Niedersachsen und Bremen" ist keine Neu-

auflage des bisherigen Atlas ,,Die Landschaften Niedersachsens" im üblichen

Sinne, sondern eine völlige N e u b e ar b e i t u ng, beiderlediglichdas
Grundkoruept beibehalten worden ist.

Nach knapp einem Vierteljahrhundert erschien es an der Zeit, das Werk etwas

gründlicher zu überarbeiten, als es bei einer Neuauflage üblich ist. Den Anlaß

gab der notwendige Wechsel des Autors der landeskundlichen Erläuterungen;

wichtige Grtinde waren u. L. neue geographische Betrachhrngsweisen und die

Vervollständigung der modernen I"andeskartenwerke von Nie dersachsen.
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Außerlich wird dieser Wandel bereits durch den neuen Titel dokumentiert,
der sichtbar werden läßt, daß sich der Urahn aller Topographischen Atlanten
heute in eine geschlossene Reihe gleichartiger Werke einfügt. Watrrend der alte
Titel ,,Die Landschaften Niedersachsens" mehr die geographische Einheit
des niedersächsischen Raumes in den Vordergrund stellte, bezieht sich der
neue Titel ,,Topographischer Aflas Niedersachsen und Bremen" auf die
beiden Bundeskdnder, für welche die Abteilung Landesvermessung topogra-
phische Landeskartenwerke in den Maßstäben I : 25 000 und kleiner bear-
beitet. Als Autor konnte Professor Dr. phil. Hans Heinrich S e e d o r f
gewonnen werden, der nach frtiherer Tätigkeit im Niedersächsischen Landes-
verwaltungsamt - Dezernat Kreisbeschreibungen - seit mehreren Jalgen :tm
Geographischen Institut der Technischen Universität Hannover wirkt und als
ausgezeichneter Kenner der Landeskunde Niedersachsens gilt.

3 Die Absichten des Autors

Der Autor legte der Kartenauswahl drei Grundprinzip ien zugrunde: zum einen
wollte er einen repräsentativen Querschnitt der modernen Landeskartenwerke
bieten, der Interesse für die Arbeiten der Landesvermessung weckt, zum ande-
ren sollten die beiden Bundesländer möglichst lückenlos, d. h. flächen-
deckend, dargestellt werden, so daß jede Gemeinde auf irgendeinem Karten-
ausschnitt gefunden werden kann; vor allem aber wollte er eine kartographi-
sche Landeskunde schaffen, welche die Grundzüge und Besonderheiten der
efurzelnen Landschaften, die landschaftsformenden und siedlungsprägenden
Kräfte beschreibt und charakteristische Wandlungen der Kulturlandschaften
in den vergangenen zwei Jahrhunderten ilm Kartenbild aufzeigt. Die beson-
dere Schwierigkeit bestand dabei darin, trotz des verhältnismißig geringen
Raumes diese Erläuterungen so zu formulieren, daß sie sowohl wissenschaft-
lichen Ansprüchen genügen als auch den ,,Normalleser" zg interessieren ver-
mögen.

Jeder Kartenausschnitt wurde nach Möglichkeit unter ein bestimmtes Thema
gestellt, uffi ermüdende Wiederholungen und tJberschneidungen weitgehend
auszuschließen. So sind z. B. die fiir die Beilagen ausgewählten Ausschnitte
dem Abschnitt ,,Niedersächsische Lößbörden, Zone stärkster Wirtschaftsakti-
vität" entnommen, der aus einer zweiseitigen Einleitung und 9 Kartenaus-
schnitten besteht. Ausschnitt Nr. 73 (Beilage l) zeigl das Entstehen der Stadt
Wolfsburg anhand der Gegenüberstellung von historischem Meßtischblatt und
aktueller Topographischer Karte I : 25 000; in Ausschnitt Nr. 76 (Beilage 2)
werden mittels der Toposaphischen Karte I : 50 000 Wolfenbüttel und das
nördliche Harzvorland mit Betonung der mittelalterlichen Geschichte dieses
Raumes dargestellt; ein besonderer Schwerpunkt des Ausschnittes Nr. 77 aus
der Topographischen Karte I : 100 000 (Beilage 2) ist der Braunkohleabbau
im Raume Helrnstedt.
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4 Die l(artenausschnitte

Schon beim Durchblättern des neuen Atlas ftillt auf, welche Fortschritte die

Landeskartenwerke in den letzten Jahren gemacht haben i

Beim Erscheinen dieses Werkes liegt für Niedersachsen erstmals in der Ge-

schichte der Landvermessung eine dichte Maßstabsreihe topographischer

Landeskartenwerke fiir das gütze Land geschlossen vor, noch daan übenvie-

wiegend in modernster Ausftihrung ,nd mit einem Fortfiihrungsstiüd, der

jedem kritischen Vergleich standhält.

Ein Vergleich der ausgewählten Kartenausschnitte aller bisherigen Auflagen

des Atlas lißt eindrucksvoll erkennen, welcher Wandel hier eingetreten ist:

Kartenwerk

,,Die Landschaften Niedersachsens"

1. Aufl. tg54 I z.Aufl. L957 | l./4. Aufl.
I I rslstlo

,,Top. Atlas
Niedersachsen
und Bfemen"

1977

Übersichtskarte
1 : 500 000

Übersichtskarte
1 : 300 000

Topographische
Übersichtskarte
1 : 200 000

e (s%) e (7%) e (6%)

2 (2 Vo)

ls (r3 %)

Topographische Karte
1 : 100 000

Karte des Deutschen
Reichs

1 : 100 000

Topographische Karte
1:50000

Verkleinerte
Topographische Karte
1:25000
Topographische Karte
l:25000

2*

26

4

65

(2 %)

(23 %)

(3 %)

(s7 %)

2*

34

2*

5

70

(1 %)

(2s %)

(r %)

(4 %)

(il %)

2,k (L %)

31 (21 %)

4A Q7 %)

3

4l

(2 %)

(28 Vo)

32 (27 %)

(31 Vo)

(Ls %)

37

18

Deutsche Grundkarte
1 : 5000 1 (L Vo) 2 (r%) 2 (L%) 2 (2%)

* Versuchsblätter
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Kartenwerk

,,Die Landschaften Niedersachsens"

1. Aufl. 1954 | z.Aufl. lg57 I Z.l+. Aufl.
I I r,geslto

,,Top. Atlas
Niedersachsen
und Bremen"

1977

Seekarten

Stadtkarten

Sonderkarten der
Nds. VuKV

Geologische Karten

Sonstige them. Karten

I

3 (3 %)

4

1

3

I
I

(7 %)

5

I

3 I ont
I
1

I
I

I
(3 Vo)

Historische Karten 3 (3%) 4 (3 Vo) 8 (6%) e (7%)

Insgesamt: L1,4 (100 Vo) 138 (too %) 147 (r00 %) 11 8** (G00 %)

* * darunter einige halbseitige Ausschnitte

In der 1. Auflage dominierten die alten Vorkriegskartenwerke Topographi-
sche Karte I : 25 000 und Karte des Deutschen Reichs 1 : 100 000, die noch
dazu überwiegend einfarbig waren und einen sctrlechten Fortführungsstand
aufwiesen. Damals waren die kriegsbedingten Verluste an kartographischer
Substaru kaum wieder ausgeglichen worden, und das erste große Fortfüh-
rungsprogralnm lief gerade erst an. Ein grundlegender Wandel vollzog sich mit
der 3. Auflage 1965, in der erstmals die damals soeben fertiggestellte moderne
Topographische Karte I : 50 000 reictrliche Venrendung fand. In die Neu-
bearbeitung von 1977 schließlich konnten auch die iruwischen vollendeten
neuesten Kartenwerke Topographische Karte I : 100 000, Topographische
Übersichtskarte I :200000 und Übenichtskarte 1:500000 aufgenonrmen
werden, so daß sie bis auf einige wenige Ausschnitte aus der einfarbigen Aus-
gabe der Topographischen Karte I : 25 000 nur noch modernste vielfarbige
Karten enthält.

Die Kartenausschnitte konnten folglich ausschließlich unter dem Gesichts-

punkt ausgewählt werden, wie das zu behandelnde Thema bestmöglich darzu-
stellen sei. In der Regel wird jede Großlandschaft zunächst antrand eines

Ausschnittes aus der ubersichtskarte I : 500 000 oder Topographischen

Übersichtskarte I : 200 000 vorgestellt; anschließend werden Einzelheiten
je nach Ausdehnung mittels Ausschnitten aus den Topographischen

Karten I : 100 000, I : 50 000 oder I : 25 000 abgehandelt. In Sonderfiillen
werden auch die Deutsche Grundkarte I : 5 000, eine Stadtk arte, eine See-

karte und eine geologische Karte herangezogen.
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Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Behandlung des Harzes als Typ des deut-

schen Mittelgebirges:

Topographische tlbersichtskarte 1 : 200 000: Der Oberharz und sein Vorland

Topographische Karte

Topographische Karte

Topographische Karte

Geologische Karte

1 : 100 000: Randzertalung und Talsperren

im Nordwestharu

1 : 50 000: Goslar und nördlichetHarutand

1 : 25 000: Clausthal-ZelLerfeld auf der

Oberharuer Hochfläche

1 : 100 000: Geologie des \ilesttrarzes

Die Entwicklung von Stadt und Land seit dem Ende des 18. Jahrhunderts

wird mehrmals durch eine Gegenüberstellung entsprechender Ausschnitte aus

den historischen Kartenwerken Niedersachsens, z. B. der Kurhannoverschen

Landesaufnahme, und den aktuellen Landeskarten eindrucksvoll belegt. Statt-

dessen entfallen allerdings die aus den früheren Auflagen bekannten histori'

schen Stadtkarten von Bremen, Ltineburg, Braunschweig und Hannover

Die Universaliüit der Landeskartenwerke, der unterschiedliche Grad ihrer Gene'

ralisierung und ihre Anwendungsmöglictrkeiten kommen auf diese Weise her-

vorragend ,u, Geltun g.Zuüeich wird der Atlas, der ja bei der Vielfalt der nie-

dersächsischen Landschaft schon vom Thema her keine Monotonie aufkom-

men läßt, auch aus kartographischer Sicht sehr abwechslungsreich gestaltet.

Die Kartenausschnitte sind in der Regel den jeweils gültigen Ausgaben der

Landeskarten entnommen. Nur in wenigen Fällen wurden besonders wichtige

Objekte nachgetragen, um die ubereinstimmung von Text und Karte herbei'

zuführen. Dies war möglich, weil in Niedersachsen alle Kartenwerke in einem

Turnus von durchschnittlich sechs Jatuen systematisch fortgeführt werden.

Darüberhinaus erfordert ein topographischer Atlas nicht unbedingt eine voll-

ständige Fortführung der Kartenausschnitte bis auf den Tag der Herausgabe -
wurs auch technisch und wirtschaftlich gar nicht möglich wäro -, da den aus-

gewäihlten Karten stets nur das Charakteristische der Landschaft entnommen

werden soll.

5 Sonstige Neuerungen

Die in der 3. und 4. Auflage im Antrang enthaltenen Luftbilder sind in der

Neubearbeihrng fortgefallen, obwohl inzwischen sogar in anderen topographi-

schen Atlant en (2. B. von Hessen und dem Saarland) generell Topographische

I(arte, Luftbild und landeskundliche Erläuterung kombiniert worden waren.

Aussctrlaggebend hierfiir war zvm einen, daß Inftbilder, insbesondere die dem

Laien besser deutbaren Schrägaufnatrmen, erst in großen Maßstäben vorteil-

haft sind und sich somit nur für verhältnismäßig wenige Objekte geringer Aus-
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dehnung eignen, ztJm anderen aber auch das Vorhandensein des im gleichen
Verlag erschienenen ,,Luftbildatlas Niedersachsen". Es wurde ein Kompromß
gefunden, der darin besteht, daß bei allen vergleichbaren Themen im Topo-
graphischen Aflas auf die korrespondierenden Seiten des hftbildatlas hin-
gewiesen wird (vgl. die Ausschnitte Nr. 73 und 77 in den Beilagen).

Der neue Atlas enthält zusätzlich ztr den 111 Kartenseiten noch insgesamt
174 z. T. mehrfarbige Textabbildungen (gegenüber 125 Textabbildungen des
alten Atlas), welche die landeskundlichen Erläuterungen vielfiiltig illustrieren.
Dabei handelt es sich überwiegend um Profile, Blockbilder, Kartograilrme
oder alte Stadtansichten, die der Fachliteratur entnoillmen sind; ein kleiner
Anteil wurde jedoch auch eigens für diesen Atlas entworfen.

Der landeskundliche Hauptteil des Atlas wird erglinzt durch zwei kartogra-
phische Beiträge historischen und aktuellen Inhalts (von W. Kost bzw. D.
Grothenn), die durch 5 ganzseitige Kartenausschnitte, eine Blattäbersicht der
Landeskartenwerke und einen Auszug aus den Zeichenerklärungen der Lan-
deskartenwerke illustriert werden.

Wie bisher wird das Werk abgerundet durch ein Literaturverzeichnis mit nahe-
z,,tt 1000 ausgewählten, nach Großlandschaften geordneten Titeln, einen euel-
lennachweis der Textabbildungen und ein umfangreiches Sach- und Ortsre-
gister. Als willkommene Bereicherung wird sicherlich ein neu aufgenommenes
Yetzeichnis zur Erklärung von Orts- und Flurnamen empfunden werden.

In hgaruung des üblichen Intraltsverzeichnisses hatte sich schon bisher eine
,,graphische Inhaltsübersicht" auf der Grundlage einer lose beigelegten voll-
ständigen Übersichtskarte I : 500 000 bewährt . Zwar liegt diese-K ute
ietzt in Form der neuen tjbersichtskarte von Niedersachsen I : 500 000 -
auch weiterhin dem Aflas bei, doch dient sie nunmehr lediglich der allge-
meinen geographischen Orientierung. Die graphische Inhalt$ibersicht ist letzt
im Maßstab I : I Million auf dem Vorsatzblatt angeordnet, wo sie lederzeit
bequem aufgeschlagen werden kann.

Diese Inhaltsübersicht in in Beilage I wiedergegeben. Sie läßt neben der Ver-
teilung der Kartenausschnitte auch erkennen, wie weit es gelungen ist, die
Iänder Niedersachsen und Bremen im Atlas läckenlos darzustellen.

Schließlich soll auch nicht unenuähnt bleiben, dd die Kartenausschnitte des
neuen Atlas randlos gednrckt sind. Gegenüber dem alten Atlas bietet sich
neben einer vereinfachten Bearbeihrng so der Vorteil, daß die Papierfläche
voll ausgenutzt werden kann und damit die Kartenfläche je Ausschnitt um ein
Drittel vergrößert wird. Daneben hilft ietzt eine Maßstabsleiste jenen Irsern,
die wegen der ständigen Maßstabswechsel die tfuersicht über die tatsächlichen
Größenverhältnisse verlieren könnten.
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6 Technische llerstellung, Verlag und Vertrieb

Während die ersten drei Auflagen des alten Atlas noch vollständig von der

Landesvermessung hergestellt und die Auslieferung an den Buchhandel oder

Endabnehmer unmittelbar von hier aus vorgenommen worden wffi, hat sich

iruwischen bundesweit eine Arbeitsteilung zwischen der herausgebenden Be-

hörde und einem privatwirtschaftlich geführten Verlag bewährt. Infolgedessen

wird der neue Atlas zwur immer noch vom Niedersächsischen Landesvenval-

tungsam t - Landesvernessung - herausgegeben, die verlegerische Betreuung

abei liegt - wie schon bei der 4. Auflage des alten Atlas - beim Karl Wach-

holtz Verlag in Neumünster, der mittlenreile auch die meisten Topographi-

schen Atlanten und Luftbildatlanten in der Bundesrepublik Deutschland ver-

legt.

An technischen Arbeiten verblieben bei der Landesvermessung die Ableitung

der Kartenausschnitte und der Druck des gesamten Werkes. Der Verlag über'

nahm den Schriftsutz, die Herstellung der Textabbildungen und die Zusam-

menstellung der Textseiten, den Einband und vor allem den Vertrieb ein-

schließlich der Werbung.

Der Preis des Bandes beträgt nunmehr 78,- DI\,I. Gegenüber den 19,50 DM,

die seinerzeit die erste Auflage gekostet hat, mag sich die Kostensteigerung

erschreckend ausnehmen. Sie ist begründet durch die in zwei Jahrzehnten

gestiegenen Lebenshaltungskosten und den wesenflich höheren Mehraufwand

fiir Herstellung und Druck, der durch die Vielfarbigkeit der modernen Karten-

werke bedingt ist. Tro tzdem sind die Schöpfer des Atlas der Ansicht, daß er

diese Ausgabe wert ist, und hoffen, daß der Verkaufspreis einer mög[ichst

weiten Verbreitung nicht im Wege steht.

Schrifttum (Auswahl):

Gronwald, W.:

Gronwald, W.:

Kost, W.:

Grothenn, D.:

Die Landschaften Niedersachsens [ 1. Auflage] (Besprechung).

Nachrichten der Nieders. Verm. und Kat. Venil. 1954 , S. 62 t

Die Landschaften Niedersachsens [2. Auflagel (Besprechung).

Nachrichten der Nieders. Verm. u. Kat. Verw. 1957, S. 111

Die 3. Auflage des Topographischen Atlasses ,,Die Landschaften
Niedersachsens".
Nachrichten der Nieders. Verm. u. Kat. Verw. 1965, S 122-133.
Topographische Atlanten in der Bundesrepublik Deutschland. Inter-
nationales Jahrbuch für Kartographie 197 7 .
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Zur Arbeitssituation in der Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasteryerwaltung

- Bericht über die Fortbildungsveranstaltung in Ltineburg -
Von Vermessungsoberrat Dipl.-Ing. M. R ö s e r,

- Nieders. Ministerium des Innern -

Unter dem Leitthema ,,Zur Arbeitssihration in der Niedersächsischen Ver'

messungs- und Katastervenvaltung" stand eine Fortbildungsta$lng, die vom

23. bis 25. Februar 1977 in Uineburg stattfand.

In seiner Begrüßung der Teilnehmer führte MR Dr. Alves aus, daß sich die

diesjährige Fortbildungsveranstaltung entgegen der bisherigen Pruris weniger

mit neuen technischen Arbeitsverfahren beschäftigt. Sie ist vielmehr einem

Rückblick auf die Entwicklung der Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung in den letzten 3 Jahru.ehnten sowie einem Ausblick in die

Zukunft gewidmet.

Regierungspräsident Wandhoff begrtißte die Teilnehmer der Fortbildungsver-

anstaltung in Ltineburg. Er wünschte der Tagung einen guten Verlauf. Neben

dem fachlichen Gespräch und der Fortbildung solle aber auch Zeit fiir einen

Rundgang durch den historischen Ortskern Ltineburgs bleiben. Diesem Wunsch

wurde durch eine gemeinsame Besichtigung des Rathauses in einer Mittags-

pause entsprochen.

Die Veranstaltungsfolge gliederte sich in 3 Themenkroise. ,,Zm Situation in

unserer Verwaltung'o war das Grundthema am ersten Tage. ,,Llntersuchungen
und Planungeno' sowie Einzelproblem e zvr Gebührenerhebung, zum Flurkar'
tenwerk und zvr Novelle des Bundesbaugesetzes standen am 2. Tag auf der

Tagesordnung. ,,Zvr derzeitigen Situation in unserer Verwaltung aus der Sicht

eines Katasteramtes, eines Dezernats 208 und der Abteilung Landesvermes-

sung" waren die Themen des 3. Tages. Den Abschluß bildete eine kurze Zu-
saflrmenfaszung der Diskussionsergebnisse der Vortage.

An dieser Stelle sei Herrn LtdVD Kuthe und seinen Mitarbeitern für die her-
vorragende Ausrichtung der Tagung gedankt.

MR Schlehuber: EntwicHung und Bestandsaufnatrme

Einen gerafften iJberblick über die Entwicklung der Niedersächsischen Ver-
messungs- und Katasterverwaltung gab Sclrlehuber in seinem einleitenden
Vortrag. Er zeigle dabei den langen Weg auf, den die Verwaltung bis zu ihrer
heutigen Organisation durctrlaufen hat. Von der im norddeutschen Raum vor-
herrschenden Gliederung der von getrennten Behörden getragenen Kataster-
venraltung und der Landesvermessung verlief der Weg über den Verzuch der
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Schaffung einer einheitlichen Reichsvermessungsverwalfung zu der heutigen
engen organisatorischen und fachlichen Verflechfung von Landesvermessung
und Liegenschaftskataster.

Ausgehend von der erheblichen Steigerung des Gebührenaufkommens seit
Gründung der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasteryerwaltung und
von der geringen durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate im Personal-
bereich von weniger als 2 y. H. leitete er auf die Bestandsaufnafume über. Die
mit statistischem Material belegte Bestandsaufnahme zeigte einerseits das um-
fangreiche und breitgefdcherte Aufgabenfeld, ließ andererseits aber auch die
derzeitige Arbeitssituation und die im Laufe der Jatrre gewandelten Schwer-
punktbereiche deutlich erkennen.

Als Ergebnis seiner Auswertung der Tätigkeitsberichte der letztenJahre legte
er eine Zusammenfassung der prozentualen Verteilung der eirzelnen Tätig-
keiten an der Gesamtarbeit vor (Tabelle). Gesondert wurde auch die Zahl
der Arbeitstage ausgeworfen, die fiir die Aufgaben der Landesvermessung
und die Einrichtung des Liegenschaftskatasters aufgewendet wurden.

Lfd.
Nr. Zahl % % %

I
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

3

4

4.t
4.2

Personal
insgesamt
bei den Katasterämtern
bei den Dezernaten 208
Leitung, Organisation
fiir Arbeiten nach TB

Antragsarbeiten
insgesamt
Fortfiihrungs-
vermessungen
Technische
Vermessungen
Katasterfortfiihrung
Katasterbenutzung
Wertermittlung
Baulandumlegung
Beigebrachte
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MR Dr. Alves: Wertung und Konsequenzen

In seinem anschließenden Vortrag wertete Alves die von seinem Vorredner

festgestellten Tatsachen. Er stellte dabei auch die Frage nach den wirkenden

Kräiten, die Gegenwart und Zukunft unserer Verwaltung bestimmen. Die

Vermessungs- und Katasterverwaltung hat, will sie sich von den Gescheh-

nissen nicht überrollen lassen, die Entwicklungen auf allen Gebieten zu ver-

folgen und aktiv mitzugestalten. Aus der Analyse aller wirkenden Kräfte

müssen unsere Aktivitäten resultieren.

Die Aufgabe besteht demnach darin, ztt einer Optimierung aller Arbeitsbe-

reiche im gesellschaftspolitischen Zusammenhang zrt kommen. Dabei sollte

es erlaubt sein, grundsa lzlich alles in Frag e zu stellen und auf seine fortwir-

kende Notwendigkeit hin zu überprüfen . Ztt beachten ist dabei, daß nahezu

alle derzeitigen.rnO ktinftigen Aufgaben und Vorhaben mit anderen Bereichen

korreliert sind. Deshalb ist in allen Fällen eine enge Abstimmung mit den

Belangen anderer Aufgabenträger erforderlich, sei es innerhalb oder außerhalb

der Venualtung.

Die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung ergeben sich zum

übenviegenden Teil aus dem Vermessungs- und Katastergesetz, daneben aber

auch aus einer Vielzahl anderer Gesetze, so z. B. aus dem Bodenschätzung§-

gesetz, dem Bundesbaugesetz, dem Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse,

äer Niedersächsischen Bauordnuog, um nur die wesentlichen aufzuzdhlen.

Zu jedem der hier nur angedeuteten Aufgabenfelder müssen wir sachlich Stel-

lung beziehen. Dabei haben wir uns tl. a. zu fragen

ob alle Aufgaben sachlich erforderlich sind,

wieweit wir uns aufgrund gesetzlichen Auftrages aktiv daran beteiligen

müssen,

wo ein Aufgabenabbau rechtlich mögtich und sachlich gerechtfertigt oder

notwendig ist,
wo ein Aufgabenausbau im Interesse des Bürgers zweckmäßig erscheint,

wo eine Beteiligung an den Aufgaben aus fachlicher oder berufspolitischer

Sicht wünschenswert ist,

wo eine ledigtich beratende oder beaufsichtigende Funktion ausreicht, um

die Interessen des Landes zu wahren und

wie bei den gegebenen Möglictrkeiten die Prioritäten gesetzt werden sollen-

Bei diesen Ilberlegungen dürfen wir nicht in die der Verwaltung allgemein an-

gelasteten Tendenz zur Ausweitung und Perfektionierung aller Arbeiten ver-

fallen, andererseits aber auch nicht nur vordergründig und publizistisch wirk-

sam denken, sondern allein das Wohl aller im Auge behalten.

Der Fragenkomplex, wer die als notwendig erachteten Aufgabenfelder erledi-

gen soll, wird in nicht unerheblichem Umfang von gesellschaftpolitischen Vor-

stellungen bestimmt. Hierfür gibt es eine Reihe spezifischer Spannungsfelder.
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Als erstes wäre das Problem der Aufgabenerledigung durch Behörden oder
durch private Stellen zu nennen. Dabei handelt es sich im Grundsatz um die
derzeit wieder viel diskutierte These von einem weitgehenden Abbau der Auf-
gaben des öffentlichen Dienstes. Sie erscheint nach herrschender Auffassung
immer dann sinnvoll, wenn

sie zu einer Entlastung des öffentlichen Haushalts beiträgt,
Qualität und Qrantität der Leistungen gewährleistet bleibt und
sich der fin arzielle Aufwand nicht auf Kosten der Bürger wesentlich
vergrößert.

Des weiteren stellt sich im Bereich der Zuständigkeiten die Frage, ob die dem
Land übertragenen Aufgaben durch staatliche oder kommunale Behörden er-
ledigt werden sollen.

Letztlich fällt auch das Problem hier Bürgernähe, dort Wirtschaftlichkeit
unter diesen Komplex. Um hier allen Interessen gerecht werden zu können,
sind sicherlich Kompromisse, keinesfalls aber Gefülligkeitslösungen erforder-
lich.

Schließlich behandelte Alves noch den Komplex der verfügbaren sächlichen
und personellen Mittel, die zur Aufgabenerfüllung nun einmal erforderlich
sind. Besonders in Zeiten einer Rezession sind auch die öffenflichen Kassen
weitgehend leer und zwingen in allen Bereich en zuvermehrter Sparsamkeit.

Wir mtissen uns damit abfinden, daß ktinftig alle Arbeiten in unserer Verwal-
tung im wesentlichen nur noch mit dem vorhandenen Personalbestand erledigt
werden müssen. Bei den sächlichen Mitteln trifft uns der Wille der I-,andesre-
gierung, Einsparungen vorzunehmen, hart. Fast alle Ausgabenbereiche sind
entweder auf dem Vorjahresstand festgeschrieben oder aber z. T. erheblich
gektirzt worden. Wir werden daher besonders sparsirm wirtschaften müssen.

VD Möllering : Auswertung der Tätigkeitsberichte
MR Schlehuber: Auswertung der Tätigkeitsberichte

Die Beschaffung und Auswertung statistischen Materials bildet für jedes
Unternehmen und fiir jede Verwaltung die Grundlage für Planungen im perso-
nellen und wirtschaftlichen Bereich. Dieses Material wird in der Vermeszungs-
und Katasterverwaltung durch die jährlichen Tätigkeitsberichte der Kataster-
ämter und der Dezernate 208 zusammengetragen. Aufgeschlüsselt nach be-
stimmten Arbeitsgebieten gibt es Auskunft über die Aruahl der gestellten und
erledigten Anträge sowie über die vorhandenen Reste.

Die Auswertung der Tätigkeitsberichte der letzten Jahre hat gezeigt, daß sie

eine noch größere Aussagekraft erhalten müssen. In ihren Ausführungen
erläuterten die Vortragenden die Vorstellungen über die Überprüfung der Tä-
tigkeitsberichte nach Inhalt und Form sowie über die erwarteten Ergebnisse

der Auswertung.
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Neben Fragen nach dem erfaßten Aufgabenkatalog und den verwendeten Ein-

heiten, wurde auf die Notwendigkeit der Ermittlung von Arbeitszeitfaktoren

und der Standardisierung der erfaßten Daten hingewiesen. Erste Arbeitsergeb-

nisse wurden anfgezeigt. Im formalenBereich stehen dieTrennungnachArbeits'

leistung und rein statistischen Angaben sowie die Abstimmung der im Tätig-

keitsbericht ztt erfassenden Daten mit den Daten, die in den Geschäftsbti-

chern gefiihrt werden müssen, im Vordergrund. Außerdem muß eine automa'

tionsgerechte Datenerfaszung sichergestellt sein. Das Ergebnis der Auswertung

der Tätigkeitsberichte soll Grundlage fiir einen überbezirklichen Personalaus-

gleich sein. Dafür wird der Arbeitsleistu*g, nicht dem Gebührenaufkoilrmen

Priorität eingeräumt.

VD Dr. Bauer: Creräteausstattung

VD Seiffert : Datenverarbeitungskoruept

über die Ausstattung der Katasterämter mit Geräten und über das Datenver-

arbeitungskorzept wird von den Vortragenden in gesonderten Artikeln in

diesem und im folgenden Heft der ,,Nachrichtenoo berichtet.

VD von Daack: Organisation

Unter diesem Thema handelte von Daack die weitgef?icherte Problematik im

Zusammenhang mit den Reformvorhaben in Niedersachsen ab; Probleme, die

fiir die Organisation unserer Verwaltung von großer Tragweite sind oder sein

können.

Fragen zur Kommunalisierung der Katasterämter, die in den letzten Jatrren

schon mehrfach diskutiert worden sind, konnten von ihm ebenso nur angeris-

sen werden, wie die nicht nur die Vermessungs- und Katasterverwaltung tan-

gierende Frage nach der Verlagerung von Aufgaben. Die vorgesehene Bezirks-

reform wird eine Anderung des Mustergeschäftsverteilungsplanes der Bezirks-

regierungen mit sich bringen. Stärker als bisher mtissen wir davon ausgehen,

daß beim RP bis auf Ausnahmen nur noch Aufsichts-, Irnkungs- und
Koordinierungsfunktionen angesiedelt werden und dieProduktion auf die Orts'

instanz zu verlagern ist. Zur Zusammenlegung der Katasterämter wurden Kri-
terien angegeben und ausgefiihrt, daß eine Vielzahl von Komponenten zu

berücksichtigen sei, wie z. B. Anzalrl der Bediensteten, Arbeitsschwerpunkte,
Ve rkehrs situ ati on, Unt e rb ringungsmöglichkeiten usw.

VOR Röser: Gebührenprobleme
VD Möllering: Flurkartenwerk
MR Schulte: Novellierung des BBaUG

In den Einzelthemen wurden zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zu

unseren Gebührenordnungen, sodann Probleme aufgezeigt, die sich besonders
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in letzter Zeit bei der Anwendung der GOVerm gezeigt haben. Dabei wurde
auch auf Untersuchungen hingewiesen, die eine Anderung der Struktur
GOVerm ux Folge haben könnten.

In seinen Ausflihrungen zvm Flurkartenwerk gng Möllering auf überlegungen
ein, im Hinblick auf die vielfültige Entwicklung in Niedersachsen und bei den
Fortschritten besonders bei reproduktionstechnischen Verfahren, zn einem
neuen Konzept zv kommen, dessen Notwendigkeit sich auch durch die beab-
sichtigte Einführung der automatisierten Liegenschaftskarte ergibt. Dabei
mtissen Entscheidungen über Inhalt (Mindestanforderung, Topographie) und
Form (Maßstab, Urkarte/Gebrauchskarte, Zeichenträger, Zeichenvorschrift
usw.) getroffen werden. Im Anschluß an eine Bestandsaufnahme sollen Krite-
rien für die Kartenerneuerung und die aruuwendenden Verfahren festgelegt
werden.

Über die die Vernessungs- und Katasterverwaltung betreffenden Neuerungen
der Novelle zvm BBauG referierte Schulte. Er stellte deutlich heraus, daß
nicht nur die Enveiterung des Aufgabenkatalogs des § 136, sondern beson-
ders die verstärkte Auswertung der Kaufpreissammlung erhebliche Arbeit mit
sich bringen wird. Von der Möglichkeit des § 137 a, obere Gutachteraus-
schüsse einzurichten, soll in Niedersachsen Gebrauch gemacht werden. Ob-
wohl die Neugestaltung des Umlegungsrechts einem weiteren Gese tzgebungs-
verfatrren vorbehalten worden ist, gibt es einige Neuerungen. So kann nach
§ 46 Abs. 4 die Befugnis der Gemeinden zur Durchführung der Baulandum-
legungen von ihr auf die Flurbereinigungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde (Katasteramt) übertragen werden.

Zur derzeitigen Situation in unserer Verwaltung aus der Sicht . . .

. . . . eines Katasteramtes: LtdVD Dr. Kampferbeck

. . . . eines Dezernats 208: LtdVD Dr. Crerid(

. . . . der Abt. Landesvermessung: Abt. Dir. Dr. Wendt

Grundp riruip der Verwaltung ist 0s, Nutzen zu stiften. Aus der Sicht eines
kiters eines großen Katasteramtes zeigte Kampferbeck auf, in welchen Auf-
gabenbereichen Prioritäten zu setzen sind. Ftir die Neueinrichtung des Flur-
kartenwerkes, für verstärkte Durchfiihrung von Bodenordnungsmaßnahmen
und die vermehrten Aufgaben durch die Novelle des BBauG und des StBauFG
forderte er einen versfärkten Personaleinsatz. Gleic}zeitig machte er deutlich,
wie durch organisatorische Maßnahmen (Zusammenlegung von Katasteräm-
tern, tlberprüfung der Arbeitsabläufe), aber auch durch Anderung von
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie durch Regelung von Zuständig-
keiten das notwendige Personal freigesetzt werden kann.

Zukunftsorientiert nahm Gerigk zu den Aufgaben der Derzern ate 207 (Ver-
messungs- und Katasterangelegenheiten) bei den ktinftigen Bezirksregierungen
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Stellung. Neben Aufsichts- und l*nkungsfunktionen sollen von der Mittelin'
stanz immer dann Aufgaben der Produktion wahrgenofiImen werden, wenn

ein rationeller Einsatz peßoneller und sächlicher Mittel flir den Bezirk da'

durch gesichert wird , z. B. bei reproduktionstechnischen Arbeiten. Er nannte

aber auch Aufgaben, die auf die Ortsinstaru künftig verlagert werden können,

7,. B . Datenverarb eitung.

Neben den originären Aufgaben der I"andesvermessung - Grundlagenvefines'

sung und Herstellung der topographischen Kartenwerke - wird die Abteilung
Landesvefinessung vorwiegend dann an Aufgaben der Katasterämter beteiligt,

wenn komplexe Aufgaben im Bereich der Neueinrichtung und der Fortfüh'

rung des Liegenschaftskatasters kurzfristig zu bearbeiten sind. lVendt erläu-

terte weiter, welche Erprobungs- und Entwicklungsarbeiten zum Nutzen der

gesamten Verwaltung in seiner Abteilung durchgeführt werden. Er machte

dabei deutlich, derartige Arbeiten Ät zentralisieren, uffi unwirtschaftliches

Parallelarbeiten an mehreren Stellen zu vermeiden.
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Geräteausstattung der Katasterämter

Von Vermessungsdirektor Dr.-Ing. Hans B a u 0 f ,

Nieders. Ministerium des Innern

Einleihrng

Die Geräteausstattung von Behörden kann einerseits unter dem Gesichtspunkt

einheitlicher Normung der einzusetzenden Geräte gesehen werden, anderer-

seits in bezug auf den technischen Ablauf der Fachaufgaben. 1973 hat Kon'

staruer (t) in dieser Zeitschrift die Geräteausstattung eines Großkataster-

amtes quasi unter dem Aspekt der Normung betrachtet. Beiläufi8, in mehre-

ren Positionen ist die dort gegebene Ausstattungsliste iruwischen technisch

überholt. Die folgenden Ausführungen sollen die ,,Wurst sozusagen vom

anderen Ende her anschneiden" und neben einer technischen Fortschreibung

vor allem den technischen Verfahrensablauf in den Vordergrund stellen. Damit

werden die Aussag efi zur Geräteausstattung nicht nut für das Großkataster-

amt richtig, sondern sie sind für jedes Katasteramt, gleich welcher Größen-

ordnung, anwendbar. Das ist schon deswegen notwendig, weil das Groß'

katasteramt erst langlristig zum Normalfall werden wird.

Eine Zielvorgabe zur Geräteausstathrng fällt ietzt zwarr in eine Zeit äußerst

begreruter Haushaltsmittel, aber das setzt nur Greruen hinsichtlich der Ver'

wirklichung und schränkt die Notwendigkeit zu Zielvorgaben keineswegs ein.

Bestandsaufnatrme

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat heute eine Geräteausstatfung

mit einem Neuwert von 15-20 Millionen DM. Die bedeutendsten Investi-

tionen stehen im Bereich der Landesvermessung gefolgt von den Geräteaus'

stattungen bei den Bezirksregierungen, aber auch auf den Katasterämtern

sind Geräte im Wert mehrerer 10 000 DM, ja 100 000 DM vorhanden.

Die in der ,,Mittelfristigen Finanzplanung" (MiPla) vorgesehenen Haushalts'

mittel zur Geräteausstattung betragen bis 1980 nur jährlich 0,5 Millionen DM.

Das ist sehr wenig, zu wenig. Diese Mittel sind nur für Ersatz- und Ergdrzungs-

beschaffungen einzuse tzen.

Der jährliche Haushaltsansatz von 500 000 DM ist ein dreßigstel eines Inve'
stitionsvolumens von 15 Millionen DM. Das bedeutet, selbst wenn der jähr-

liche Kaufkraftverlust von mindestens 5 % vernachlässigt wird, daß ein Ersatz

der Geräte erst nach 30 Jahren möglich ist. Nun weß jeder, daß heute bei

keinem Gerät mehr mit dreßigiähriger Lebensdauer gerechnet werden kann.

Selbst eine siebenjährige Lebensdauer ist für die mehr und mehr sich durchset-

zenden elektronischen Geräte hochgegriffen. LIm das Gerätevolumen der Ver-

messungs- und Katasterverwaltung zu erhalten, sind unter Vernachlässigung

von Kostensteigerungen und technischen Neuerungen allein bei einer sieben-

jährigen Lebensdauer jährlich 2 Millionen DM Haushaltsmittel notwendig
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statt der ietzt ausgewiesenen 500 000 DM. Sollten unvermeidliche Kosten-
steigerungen und eine Rationalisierung aufgrund technischer Neuerungen
in bescheidenem Umfange mit berücksichtigt werden, so wäre ein Haushalts-
ansatz von 2,2 Millionen DM bei spartanischster Bewirtschaftung unabding-
bar. Die heute ausgewiesenen Mittel von weniger als einem Viertel dessen was
notwendig ist, bewirken einen langsamen Verfall der Leistungsfiihigkeit der
Vermessungs- und Katasterverwaltung.

Zukünftige A rbeitsschwerp unkte

Die Ziele der Geräteinvestitionen sind nattirlich aus den allgemeinen Zielvor-
gaben des Liegenschaftskatasters und der Landesver-messung zu entwickeln.
Das Fernziel des Katasten ist die Grundstticksdatenbank. Die das Liegen-
schaftskataster betreffenden Komponenten der Grundstäcksdatenbank sind
das automatisierte Liegenschaftsbuch und die automatisierte Liegenschafts-
karte. Das automatisierte Liegenschaftsbuch ist kein Fernziel mehr, sondern
wird etwa 1982 abgeschlossen sein. Vorrangig ist es also, eine Geräteausstat-
tung zu beschaffen, die eine optimale Nutzung des automatisierten Liegen-
schaftsbuches gestattet - das ist die Datenfernverarbeitung.

Die automatisierte Liegenschaftskarte ist dagegen ein wirkliches Fernziel.
Doch wenn nicht heute schon mit Vorarbeiten, z. B. dem Sammeln von
Gauß-Krüger-Koordinaten in einer Punktdatei, dem umfassenden Nachweis
der Bestimmungse'lemente der Grenzpunkte in Vermessungsrissen, ferner
der Aufbereitung der Polygonierungen innerhalb des erneuerten TP-Feldes,
begonnen wird, so wird es ein ewiges Ferrziel bleiben. Die eben beispielhaft
aufgezälrlten ZieLe sind noch nach ihrer Prioritä t zu ordnen. Dem Sammeln
der Koordinaten für eine hrnktdatei ist dabei der erste Rang einzuräumen,
der vollständige Nachweis der Bestimmungselemente der Grerupunkte in Ver-
messungsrissen ist dem Sammeln der Koordinaten vorauszusetzen, benötigt
aber, aus gerätetechnischer Sicht betrachtet, keinen eigenen Rang. Die Auf-
bereitung der Polygonierungen im erneuerten TP-Feld ist überwiegend mittel-
fristig zu sehen, da die Arbeiten im Lagefestpunktfetd in der 3. und
4. Ordnung nicht weit genug fortgeschritten sind.

Ausfluß der hrnktdatei muß eine verstärkte Kartenerneuerung sein. Da die
Karte, sei es nun Flurkarte oder Deutsche Grundkarte das ist, mit dem die
Vermessungs- und Katastervenualtung sich der Öffenflichkeit gegenüber dar-
stellt, muß einer ansprechenden kartographischen Quatitat dieser Karten-
werke mehr Bedeutung beigemessen werden.

Aus wirtschaftlichen Erwägungen ist als weiteres Ziel die weitgehende Ersatz-
verfilmung des Archivmaterials der Katasterämter anzusprechen, uffi die
teueren Archiveinrichtungen weitgehend zu sparen und die Archivarbe iten zu
rationalisieren.
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Es ergibt sich damit insgesamt die nachstehende Rangfolge der Zielvotgaben

für Hoheitsaufgaben des Katasters soweit Geräteinvestitionen aus ihnen abzu-

leiten sind:

1. automatisiertes Liegenschaftsbuch

2. Aufbau einer Punktdatei

3. Kartenerneuerung

4. Abschluß der kartographischen Grundrißarbeiten der DGK 5

5. homogenes Aufnahmepunktfeld im Rahmen des erneuerten

Lagefestpunktfeldes

6. Ersatzverfilmung des Archivmaterials.

Geräteausstattung aufgrund der Zielvorgaben

Die Datenverarbeitung zur opitmalen Nutzung des automatisierten Liegen-

schaftsbuches ist die vorrangigste Zielvorgabe. Dieses Ziel gerätemäßig urlzu-

setzen bedeutet, die Katasterämter mit Bildschirmgeräten auszustatten

sogenannten Hardware-Terminals , die durch Standleitungen mit den Ge-

biÄtsre chenzentren ztr verbinden sind. Die Bildschirmgeräte haben eine Art

Schreibmaschinentastatur, über die eine Dateneingabe erfolgen kann. Die

Ausgabe zeig! der Bildschirm an. Mittels einer sogenannten Hardcopy-Ein'

richtung läßt sich die Bildschirm atueige als elektrostatische Kopie auf Zink'

oxyd-Papier übertragen. Bildschirmgeräte sollen in der Auskunft des Kataster'

amtes stehen, aber auch im Sachgebiet 31 zur Fortflihrung des Buchnach-

weises. Priruipiell ist über die Bildschirmgeräte auch ein Dialogverkehr mit

dem Recheruentrum fiir vermessungstechnische Berechnungen möglich.

In erster Linie sind für die verneszungstechnischen Berechnungen jedoch

Wang 2ZOO T 2 vorgesehen. Mit der Einrichtung der Datenfernverarbeitung

wird die Umstellung des Liegenschaftbuches vom klassischen Buchnachweis

auf ein katasteramtsintern papierlos arbeitendes Datenfernverarbeitungs-

system abgeschlossen. Damit sind die zur Umstellung eingerichteten Plan-

stellen zu rationalisieren. Die Finanzierung dieser Geräteinvestitionen ist im
Rahmen der MiPla unabhängig von den sonstigen Geräteinvestitionen vorge-

sehen. Sie wird allerdings gegenüber Personalkosten saldiert werden müssen.

Der Aufbau der Datenfernverarbeitung ist in Abhängigkeit von dem Auf'und
Ausbau der Bezirksre cheruentren und den Umstellungsarbeiten zum automa-

sierten Liegenschaftsbuch zu sehen. Die geschätzten Prozentanteile des auto-

matisierten Liegenschaftsbuches bezogen auf die einzelen Katasterämter

nennt die T a b e 11e. Aufgrund derProzentanteile und den Rechnerkapazi-

täten der Bezirksrechenzentren in Braunschweig und Hannover wurde die
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Schätzwerte für die Umstellung BEDV

Katasteramt 197 7

%

r97 8

%

197 9

%

01 Braunschweig
A2 Bad Gandersheim
03 Goslar
04 Helmstedt
05 Salzgitter
06 Wolfenbüttel
1l Oldenburg
12 Westerstede
13 Varel
14 Wilhelmshaven
15 Brake
16 Delmenhorst
17 Wildeshausen
18 Vechta
19 Cloppenburg
21 Aurich
22 Emden
23 Leer
24 Norden
25 Wittmund
31 Bremervörde
32 Cuxhaven
33 Osterholz-Scharmbeck
34 Rotenburg
35 Stade
36 Verden
37 Wesermünde
4l Bückeburg
42 Hameln
43 Hannover
45 Nienburg
46 Rinteln
48 Sulingen
49 Syke
51 Alfeld
55 Göttingen
55 Hildestreim
57 Holzminden
59 Northeim
60 Osterode
61 Peine
7 5 Meppen
7 7 Osnabrück
80 Nordhorn
82 Celle

98
100
75
50
90

100
50

70
20
90
50
10
10

100

90
100
100

100
100
100

100

95
10
1s
s0

100

60
30
30
20
10
30
15

10
100
55
60
20
80
20

100

100
100
100
100
100
100
70
10
10

100
30

100

60
20
30

100
100
100
100

100
100
100
l0

100

100
70
40
70

100
100
50
50
40
30
60
30
20

100
70
80
30

100
40

100

100
100
100
100
100
100

90
20
20

100
40

100

70

30
s0

100
r00
100
100
100
100
100

20
100

10
100

90
60

100
100
100
70
70
60
50
90
s0
30

100
100
100
50

100
60

100
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Katasteramt
197 7

%

t97 8
%

t97 9
%

83
84
85
87
88
89
90
9T

Fallingbostel
Gifhorn
Lüchow
Lüneburg
Soltau
Uelzen
Winsen
Wolfsburg

äo
100

10
100
95

100

10

30
100
100

30
100
100
100

20
60

100
100
s0

100
100
100

Schätzwerte ftir die Umstellung BEDV (Fortsetzung)

erste Ausbaustufe derDatenferverarbeitunggeplant,wie es Ab b il du ng 1

zeigt.Wegen der Postgebtihrenstaffelungen für die Standleihrngen ist es zweck-

maßig, Kettenschaltungen vorzusehen. Da die Bildschirmgeräte und die

Standleitungen gemietet werden, kann die Planung sich etwaigen Kataster-

amtszusammenlegungen sehr flexibel anpassen. Eine zuktinftige Katasteramts-

struktur braucht heute nicht als Zwangspunkt in die Planung einbezogen zu

werden. Die nächste Ausbaustufe wird vor allem den Auricher Raum berück-

sichtigen. Sie setzt eine Entscheidung über ein Bezirksrechenzentrum

Oldenburg voraus.

Der Zielvorgabe Aufbau einer Punktdatei soll gerätemißig durch Anlagen der

mittleren Datentechnik Rechnung getragen werden. Im Gegensatz ztt den

Bildschirmgeräten werden diese Anlagen nicht gemietet, sondern gekauft- Bei

der Beschaffung sind also die Bereiche zukänftiger Katasterämter zu berück-

sichtigen. In den Räumen für die ein Großkatasteramt at envarten ist,

wird eine Wang 22OO T 2 installiert. Das bedeutet nicht, um Mßverständ-

nissen vorzubeugen, ein heutiges Amt, das mit einer Wang ausgerüstet wird,

ist auch als Amtssitz nach einer Amterzusaflrmenlegung anzusehen. Die

A b b i1d u ng 2 zeigt,welche Amtermitden lgTlbeschafftenAnlagen

ausgestattet worden sind und welche Amter 1977 mit Wang-Rechnem ausge'

stattet werden.

Die mittlere Datentechnik oder um mit dem ausgewählten Gerätenamen

zu sprechen, die Wan g 2200 T 2 - unterscheidet sich grundsätzlich von den

Bildschirmgeräten. Die Bildschirmgeräte erlauben nur eine Dateneingabe

und Datenausgabe jedoch keine Datenverarbeitung. Diese geschieht im Be-

zirksre cheruentrum, mit dem die Bildschirmgeräte durch Standleitungen

verbunden sind. Die Anlagen der mittleren Datentechnik erlauben alles das

auch. Darüber hinaus haben sie aber eine eigene Datenverarbeifutg, in der sie

selbst rechnen können, eigene Speicher, auf denen Daten abgelegt werden

können sowie einen Drucker zur Datenausgabe. Vom Umfang her sind die
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Möglichkeiten der Datenverarbeihrng auf der Wang 2200 T 2 nattirlich be-

grr*t. Für die normalen vermessungstechnischen Berechnungen, abgesehen

io* Reg.-Elta-Programm, reichen sie aber aus. In der Terminologie der

Datenverbeitung spricht man von eigener Intelligerv eines Rechners, wenn er

eine Zentraleintreit hat. Diese Voraussetzung erfiillt die mittlere Daten'

technik. Da die Wang-Rechner auf den eituelnen Katasterämtern unab-

hängig arbeiten, die berechneten Koordinaten aber in gewissen Abständen auf

einen zentralen Koordinatenspeicher im Bezirksrechenzentrum abgegeben

werden, heßt das im Datenverarbeitungsdeutsch, verteilte Verarbeitung,

(distributed processing). Das ,,Distributed processing" ist die neueste Ent'

wicklung der Datenverarbeifung. Die Vermessungs- und Katasterverwaltung

ist eine der ersten Verwaltungeo, die sie einsetzt-

Dem Aufbau der Koordinatenpunktdatei wird gerätemäßig durch die

Wang z1gp T 2 Rechnung getragen. Es werden damit aber auch günstige

Voraussetzungen für die Kartenerneuerung geschaffen. Weitere instrumen'

telle Hilfen zur Kartenerneuerung und fiir die Herstellung der DGK 5 bietet

die Reproduktion.

Im Bereich der Reproduktion nannte Konstanzer fiir ein Katasteramt den

folgenden Gerätekatalog :

Lichtpausvollautomat

Planpausgerät

elektrostatische KoPiergeräte

Matizen - Vervielfiiltigungsgerät

Offsetvervielfültiger 
'1

*Druckmaschine

Folienkopie

optischer Pantograph mit Fotoeinrichtung

kleine Fotoausrüstung

-I;iehisatzgerät.

Aus heutiger Sicht läßt sich der Geräteumfang bei einigen Verfahrenwaria-

tionen straffen.

Im Lichtpausbereich werden nach wie vor zwei Geräte für notwendig ge-

halten. Ein Durctrlaufgerät und ein Planpausgerät, das den Entwicklungsteil

des Durcfulaufgerätes mit verwendet. Die Planpausgeräte, speziell in Form des
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Doppelwenderahmens, haben heute eine ähnliche Lichtpausleistung wie
Durchlaufgeräte. Sämtliche Lichtpausen von Flurkarten, Grundkarten und
sonstigen Landeskarten sind zvr Schonung der Originale und zur Steigerung
der Lichtpausqualität in Planpausgeräten herzustellen. Da viele Verviel-
ftiltigungen im Format DIN A 4 heute als elektrostatische Kopie gezogen
werden, Karten aber auf dem Planpausgerät gelichtpaust werden müssen,
bleibt im wesentlichen das Vervielfiiltigen der Vermessungsrisse für die Durch-
lauflichtpausmaschine. Hier einen sogenannten Vollautomaten mit Papiervor-
walrl und Pfalzeinrichtung zu erwägen, ist deutlich nr hoch gegriffen. Eine
normale Durchlaufmaschine reicht durchaus aus. Ferner hat sich gezeigt,
daß Lichtsatzgeräte und Druckmaschinen auf den Katasterämtern nicht
zweckmäßig sind. Das Drucken soll auf die Abteilung Landesvermessung
beschrdnkt bleiben und mit Lichtsatzgeräten sind inzwischen alle zuktinf-
tigen Bezirksregierungen ausgestattet worden. Damit ist der anfallende
Bedarf voll abgedeckt. Druckmaschine und Lichtsatzgefit werden nicht
mehr als Ausstattungsgegenstände eines Katasteramtes angesehen. Ob Offset-
vervielftiltiger ftir die Katasterämter vorzusehen sind, ist noch sorgfiiltig zn

diskutieren. Auf keinen Fall dürfen die Offsetvervielfiiltiger dem Prirzip des
einheitlichen und deshalb zentalen Vordruckswesens zuwiderlaufen.

Zur Maßstabsänderung sind in dem Konstanzer angegebenen Gerätekatalog
ein optischer Pantograph und eine Kleinbildkamera vorgesehen. Zweitorigi-
nale sollen im Wege der Folienkopie (Positivkopie) hergestellt werden. Mit
einer Vielzahl verschiedener Geräte wird hier nur um das eigentlich am
nächsten liegende Verfahren, das fotographische, ein Haken geschlagen.
Heute ist mit den modernen, einfach ru bedienenden Filmentwicklungs-
maschinen zweifellos ein fotographischer Prozeß auf den Amtern leichter
zu bewältigen, als die weitgehend manuelle Folienkopie oder die fotogra-
phischen Behelfe am Pantographen.

Die Investitionskosten fiir Pantograph mit Fotoeinrichtung und Folienkopie
liegen heute in einer ähnlichen Größenordnung wie für eine senkrechte
Reprokamera, Filmentwicklungsmaschine und Kontaktkopie. Ein fotogra-
phisches Verfahren kann man sich aber auch über einen Mikrofilmprozeß
denken, wie er von Gerigk (2) urgerissen wurde. Hierzu wären Meinungen und
eine Diskussion erwünscht, welche Geräte sich in den kartographischen Ar-
beitsprozeß der Katasterämter umfassender einsetzen lassen, die klassische
Reproduktion oder die Mikroverfilmung mit Rückvergrößerung. Letztere
ist heute nur auf Zi*oxydpapier aber in beliebigen Maßstäben schnell mög-
lich. Beide Verfahren auf den Katasterämtern zu investieren erscheint nur
gerechtfertigt, wenn die Investitionskosten für ein Verfahren durch Personal-
einspanrng amortisiert werden wtirden. Das bedeutete pro Katasteramt, drei
Planstell en eirausp aren.

76



Bei den selbstregistrierenden Tachymestern ist ein neuer technischer Entwick-

lungsschub unmittelbar zu erwarten. Aus diesem Grunde ist hier im Augen-

blick ein stärkeres Engagement wenig zweckmäßig. Mit elektronischen Ent-

fernungsmessern sind heute praktisch alle Räume, io denen zuktinftig Amter

z, errwarten sind, ausgerüstet. Welche elektronischen Tachymeter und Ent-

fernungsmesserwo stehen,zeigt Ab b il d u n g 3. Damitbestehenheute

schon die gerätemäßigen Voraussetzungen ztx Erneuerung des Aufnahme-

punkfeldes im Rahmen des Festpunktfeldes.

Wie die zentale Geräteliste des Innenministeriums zeigt, stehen Theodolite

in großer Anzahl und guter Qualität tiberall zur Verfügung. Der Meinung,

elektronische Entferr,rngr*esser seien nur in Kombination mit Sekunden'

theodoliten sinnvoll einzuse tzen, ist zlt entgegen, die Richtungsmeßein-

richfirng des Reg-Elta entspricht auch nur der Genauigkeit eines Skalen-

mikrosioptheodolites. Auch die Grundformel blr = al3 belegt sofort,welche

Richtungsgenauigkeit normalerweise für die Entfernungsmesser notwendig ist'

Dem Einwand, Oir Sekundentheodoliten seien für Aufgaben der Ingenieur-

veilnessung wichtig, ist zn erwidern, daß im Normalfall Ingenieurvermes-

sungen nicht Aufgaben des Katasteramtes sind. Es ist also auch nicht not-

*.nOig, fiir den Ausnahmefall Instrumente vorzuhalten. Kurzum, bei der heu-

tigen Haushaltssituation und dem vorhandenen Theodolitbestand erscheint

es unzweckmäßig, im Augenblick in weitere Theodolite Geld zu investieren.

Schluß

Die aufgefiihrten Ziele zvt Geräteausstattung sollen den ktinftig en zentralen

Gerätebeschaffungen zugrunde liegen. Die zenfiale Gerätebeschaffung

gewährleistet einerseits mehr Einheitlichkeit und damit vergleichbare Arbeits-

,UUufr, andererseits wird durch Ausschreibung und Sammelbestellung mit

den b egrenzten Haushaltsmitteln b estmöglich gewirtschaftet.

Bei der zenfialen Gerätebeschaffung soll ürm einen die technische Entwick-

lung aufmerksam verfolgt werden. Andererseits wird durch die Entscheidung

für einen Gerätetyp eine Konsolidierungsphase erreicht, die Vorteile der Ge-

räte innerhalb des jeweiligen Arbeitsablatrfes voll zur Wirkung kommen läßt.

Literahtr:
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Die Bearbeitung anntsergener F ortführungsvennessungen in
ernem Großkatasteramt

Von Vermessungsoberrat Dipl.-Ing. I- J a h r,
Katasteramt Osnabrück

I Einleitung
2 Raumbedingungen

2.1 Verm. technischer Außendienst

2.2 Vermessungsunterlagen

2.3 Verm. technischer Innendienst
3. Arbeitsablauf
3.1 Antragsannahme

3.2 Einsatz der Rechenanlage

3.3 Fortfiihnrng der Karten

4 Personaleinsatz

5 Sctrlußbemerkung

I Einleitung

Am 1. 6. Ig75 zo1 das Katasteramt Osnabrück in sein neues Dienstgebäude

in Osnabrück ein. Durch die nunmehr gemeinsame räumliche Unterbringung

aller Mitarbeiter entstand zu diesem Zeitpunkt praktisch ein neues Kataster-

amt. Es wurde erforderlich, die innere Organisation des Amtes in eiruelnen

Arbeitsgebieten der neuen, veränderten Situation anzupassen. Ztt der inneren

Organisation zät{en lt. a. die räumliche Zuordnung der Arbeitsgebiete, die

Festlegung des Arbeitsablaufes und der Personaleinsatz. Am Beispiel der Be-

arbeitung einer amtseigenen Fortführungsvennessung sollen einige Über'

legungen zu den erwähnten Faktoren geschildert werden, die beim Kataster-

u*t Osnabrück ztt der augenblicklichen Organisation des Arbeitsablaufes

dieses speziellen Arbeitsgebietes geführt haben.

2 Raumbedingungen

Nach dem Geschäftsverteilungsplan wird ein amtseigener Vermessungsantrag

in der Abteilung I - Vermessungstechnik - bearbeitet. Aus der Abteilung I
sind hauptsächlich das Sachgebiet l1 - Außendienst - und das Sachgebiet 12

Fortflihrung - beteiligt. Die Unterbringung der Sachgebiete 11 und 12 n
dem Dienstgebäude ist aus den von Kriesten (1) angegebenen Grundrissen

der einzelnen Etagen zu entnehmen. Danach sind die für die Bearbeitung

amtseigener Fortführungsvermessungen zuständrgen Aufgabengebiete im
2. und 3. Obergeschoß untergebracht.
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2.1 Ve rme ssungs technische r Auße n dienst
Ein enger Kontakt zwischen dem vermeszungstechnischen Außendienst und
den Bearbeitern im Innendienst ist flir ein e z,ürgige und problemlose Abwick-
lung der Fortfiihrungsvermessung unbedingt notwendig. Dieser Kontakt
wird erleichtert, wenn die Beamten des Außendienstes - auch bei nur einem
Innendiensttag pro Woche - ihren Arbeitsplatz in der Nähe des Aufgabenge-
bietes 12.2 Fortfiihrung haben. Diese Forderung wurde bei der Raum-
verteilung in dem Neubau berücksichtigt.

2.2 Ve rm e s su n g su nt e rlage n

Das Aufgabengebiet l2.l - Vermessungsunterlagen - auch kurz als ,,Vorbe-
reitung" bezeicltnet, hat entsprechend seiner Aufgabe im Amt einen großen
,,Kundenkreis". Das bedeutet, daß die Vorbereifung möglichst zental,unter-
gebracht werden muß. Ein weiterer wesenflicher Gesichtspunkt ist eine mög-
lichst enge Verbindung zwischen der Vorbereitung und den reproduktions-
technischen Anlagen des Amtes , da in der Vorbereitung von den unterschied-
lichsten Originalen Kopien benötigt werden. Diese überlegungen haben dazu
geführt, daß das Aufgabengebiet l2.l und die Reprotechnik gemeinsam im
2. Obergeschoß untergebracht wurden.

2.3 verme s su ngst echnische r I nnen die ns t
Hierunter sollen die Aufgabengebiete 12.2 - Bearbeitung amtseigener Fort-
fiihrungsvermessungen - und 12.6 - Datenerfassung und Datenverarbeifung,
Zusammenarbeit mit dem Recheruentrum - verstanden werden. Die beiden
Aufgabengebiete sind uruertrennbar miteinander verbunden, da die amts-
eigene Rechenanlage dem Aufgabengebiet 12.6 zugeordnet ist. Auch diese,
fast als Einheit anzusehenden Aufgabengebiete sollten möglichst zentral
im Dienstgebäude untergebracht werden. Durch die Bereitstellung von
Räumen im 3. Obergeschoß konnte diese Forderung erftillt werden.

3 Arbeitsablauf

Bei vielschichtigen Arbeitsprozessen kann ein Ablaufplan zu einer reibungs-
losen und damit wirtschaftlichen Abwicklung beitragen. Aus diesem Grunde
wurde flir das recht komplexe Gebiet der Bearbeitung von amtseigenen
Fortführungsvernessungen ein Ablaufplan erstellt (Anlage). Entsprechend
seiner Zielseturng erhebt dieser Ablaufplan keinen Anspruch darauf, jeden
einzelnen Arbeitsschritt bei der Bearbeitung einer Fortftihrungwermessung
erfaßt zv haben. Durch ihn sollten hauptsdchlich die Verbindungen zwischen
den verschiedenen Aufgabengebieten und deren Arbeitsgruppen dargestellt
werden, da an diesen ,,Nahtstellen" oft unnölige ,,Reibungwerluste" ent-
stehen können.
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Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein solcher Ablaufplan ständig überarbeitet

werden muß, d. h. nie fertig wird. Aufgrund von Aufgaben- und Personalver-

lagerungeo, aber auch durch das Finden besserer Lözungeo, ist der vorliegende

plan seit seiner Aufstellung bereits viermal geändert worden.

Als Beispiel einer solchen Anderung des Ablaufplanes sei die Umordnung

des Arbeitsvorganges,,Fortführung von Vermessungsrissen" angegeben- Zu'

nächst hat das Aufgabengebiet !3.2 - Herstetlung und Fortflihrung von Ver'

messungsrissen die Vermeszungsrisse nach den Fortfiihrungsrissen fortge-

führt, und zwar nachdem die Fortfiihrungsvermessung vollständig von Auf-

gabengebiet 12.2 bearbeitet war. Diese Aufgabenverteilung hat sich jedoch

als unwirtschaftlich erwiesen. Der Fortführungsriß ist bei diesem Verfahren

sowohl vom Mitarbeiter des Aufgabengebietes 12.2 als auch vom Mitarbeiter

des Aufgabengebietes L3.2 auszuwerten. Aus diesem Grunde wurde der

Arbeitsablauf ?.hirrgehend geändert, daß der Bearbeiter der Fortführungs-

vermessung die Vermesssungsrisse fortführt.

Auch in der Zukunft wird der Ablaufplan geänderten personellen, recht-

lichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen immer wieder angepaßt werden

müssen. Wichtig ist bei solch einem Ablaufplan, daß er nicht nach dem Motto

,,Und dann machen wir einen P[an . . ." aufgestellt wird, sondern daß er den

Mitarbeitern des Amtes eine Richtschnur ist.

Den Ablaufplan,,Bearbeitung einer Fortfiihrungsvermessungo'in seiner

Gesamtheit zu erläutern, halte ich nicht für erforderlich. Auf einige Besonder'

heiten, die vielleicht nur ftir das Katasteramt Osnabrück typisch sind und die

somit ein Außenstehender nicht kennen kann, soll im folgenden näher ein-

gegangen werden. Die Aktivitäten des Ablaufplanes sind durchnumeriert

und werden im Text z. B. mit I 6 I angegeben.

3.1 Antragsannahme
Die Auskunft, die nach dem Geschäftsverteilungsplan zur Abteilung 3 gehört,

ist zugleich die zentrale Annahmestelle fiir mtindlich gestellte Anträge. Dort

werden z. B. auch Vermessungsanträge I 1 1 angenommen, die durch die Ab-

teilung 1 zu bearbeiten sind. Durch diese Regelung sollen den Antragstellern

unnötige Wege erspart werden, da sie in der Auskunft anhand dort befind-

licher Unterlagen am besten ihre Wünsche darstellen und auch von den Mit-

arbeitern der Auskunft beraten werden können. Das ausgefiillte Antrags-

formular | 2l mit einem Kartenauszug, io dem der Antrag konkretisiert ist

und Kopien des Buchnachweises werden zur weiteren Bearbeitung I 3 - l4l
an das Sachgebiet L2 abgegeben.

Schriftlich gestellte Anträge werden direkt vom Aufgabengebiet 12.2 bear'

beitet I 1 - l4l.
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3.2 Einsatz der Rechenanlage
Die bei der Bearbeitung einer Fortführungsvermessung notwendigen Berech-
nungen werden entweder

a) vom Mirarbeiter selbst I 30 1 oder

b) von der amtseigenen Rechenanlage 1 29 I oder

c) von der Rechenanlage des NLVA I 33 1

ausgeführt. Zvr Auswertung mit der amtseigenen Rechenanlage 1291 einige
Bemerkungen zur Organisation.

Das Katasteramt Osnabrück ist mit einer Anlage der mittleren Datentechnik
(MDT) ausgerüstet, und zwar der Compucorp 425 G. Auf diese Anlage ist
der Arbeitsablauf abgestellt. Inzwischen ist ein neues System der MDT, die
Wang 2200 T installiert und fast betriebsbereit. Wie sich die Eigenarten und
Möglichkeiten des neuen Systems auf den Arbeitsablauf auswirken, kann im
Augenblick noch nicht beurteilt werden.

Da die Rechenanlage die eiruige ihrer Art im Amt ist, muß ftir ihre organi-
satorische Eingliederung der Benutzerkreis ermittelt werden, der zweck-
mäßigenveise Berechnungen mit ihr durchfiihrt. Gemäß der Aufgabenstellung
kommen folgende Aufgabengebiete in Frage:

a) Sachgebiet ll Aufgabengebiete 1l.l - 1l.3mit 8 Mitarbeitern

b) Sachgebie t 12 Aufgabengebie te l2.l - I 2.3 mit l0 Mitarbeitern

c) Sachgebiet 13 Aufgabengebiete 13.1 - 13.3 mit 10 Mitarbeitern

d) Sachgebiet I I Aufgabengebiete 21.2 - 21.3 mit 4 Mitarbeitern.

Die theoretisch gefundene Zahl von 32 Benutzem wurde durch die bisherigen
Erfahnrngen fast bestätigt. Es sind 25 Mitarbeiter, die n$ Erfüllung ihrer Auf-
gaben die Rechenanlage einschalten.

Das zweite wichtige Kriterium für die Organisation ist die Menge der anfal-
lenden Berechnungen. Bei ca. 90 % der Fortführungsvermessungen werden
die erforderlichen Berechnungen mit Hilfe der amtseigenen Rechenanlage
durchgefütrrt. Insgesamt liegen täglich ca. 6 Aufträge aus den o. a. Sachge-

bieten zur Bearbeitung vor. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit
von 1 Stunde ist die Rechenanlage 6 Stunden täglich in Betrieb.

Aus der Aruahl der Benutzer und der Belegungszeit der Rechenanlage ergibt
sich m. E. zwangsläufig, daß nur eine - auf die Berechnung aller vorkommen-
den Arten - spezialisierte Rechengruppe die organisatorisch optimale lözung
bieten kann. Sollte jeder Mitarbeiter die Rechenanlage benutzen dürfen
von den Fähigkeiten her best[inden keine Bedenken - so würden zwangsläufig
l*emeiten entstehen. Zudem muß ein Mitarbeiter, der die Anlage seltener
benutzt, sich jedesmal erneut mit der Maschine und den Programmen vertraut
machen.
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Zu dem Aufgabengebiet 12.6, dem die Rechenanlagezvgeordnet ist, gehören

zweiMitarbritrr, die zugleich für die Datenerfassung und die Datenverwaltung

verantwortlich sind. Dadurch sind bei den Berechnungen immer alle

Anschlußdaten unmittelbar greifbar und die ermittelten Daten können sofort

in die entsprechende Datensammlung übernofirmen werden. Bei dem Einsatz

von qualifuierten Mitarbeitern an der Rechenanlage ist es nicht erforderlich,

daß iingabebelege von den Bearbeitern der Fortführungsvermessung erstellt

werden. Die fiir die Berechnung notwendigen Angaben werden unmittelbar

aus dem Fortfiihrungsriß entnommen. Bei Fortfiitrrungsvefinessungen, die sich

über mehrere Risse erstrecken, kann es jedoch sinnvoll sein, das Liniennetz

in der tjbersichtskarte der Fortführungsvermessung in einfacher Weise dar-

zustellen.

Für die Mitarbeiter des Aufgabengebietes 1,2.2 ist die Einrichttrng einer zen'

tralen Rechengruppe mit einer Umstellung verbunden. Sie können nun nicht

mehr - wie gewohnt - die Fortführungsvermessung in einem Zuge absclrlie-

ßend bearbeitrn, da die Rechengruppe die Berechnungen zwar schnell aber

nicht sofort erledigen kann. Das hat flir den Mitarbeiter im Aufgabengebiet

LZ.Z zur Folge, daß er mehrere Fortführungsvermessungen in den unter-

schiedlichsten Stadien Seictueitig in Bearbeitung hat. Die Erfahrungen

haben jedoch gezeigt, daß sich die Mitarbeiter sehr schnell an den neuen Ar-

beitsstil gewöhnen und keine Leerlaufzeiten entstehen müssen-

Aus einer Vielzatrl von Gründen sind die wesentlichen angeführt worden,

die ur der Entscheidung für eine zentale Rechenstelle mit qpezialisiertem

Bedienungspersonal geführt hab en-

3.3 Fortführung der Karten
Schon die Darstellung des Arbeitsschrittes ,,Kartenfortfiihrungo' im Ablauf-

plan deutet an, daß es hierbei einige Besonderheiten gibt.

Bis vor ca. 4 Jahren wurden nur die Gebrauchskarten des Insel- und Rahmen-

flurkartenwerks ständig fortgeführt. Die Urkarten sollten periodisch bei

Bedarf fortgeführt werden. Dieser Bedarf scheint, aus welchen Grtinden auch

immer, nur sehr selten eingetreten zv sein. Die übenuiegende Zatfl' der Ur'

karten des hauptsächlich nach L967 entstandenen Ratrmenflurkartenwerks

ist bis heute noch nie berichtigt worden. Problematisch wird diese Tatsache

jedoch erst dadurch, daß die auf dem Lichtpauswege entstandenen Ge-

brauchskarten so stark vergilben, daß von den älteren Karten kaum noch

brauchbare Lichtpausen abgenommen werden können. Diese Tatsache und

der Wunsch, nur noch eine Karte fortflihren üt müssen, hat bei den seit

4 Jahren neu entstandenen Rahmenflurkarten zu folgendem Verfahren ge-

führt.

Die neu entstandene Urkarte wird nach Kartenauszügen I 401, die die Verän-

derungen enthalten, ständig fortgeflihrt | 461. Neben der Urkarte gibt es eine
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transparente und maßhaltige Gebrauchskarte, von der alle fiir den Betrieb
des Amtes und die Erfiillung von Anträgen notwendigen Kopien abgenommen
werden können. Diese Gebrauchskarte wird nach der Fortfiihrung der Urkarte
gegen ein neues Exemplar ausgetauscht I 48 l.

Dieses System ist jedoch modifiziert worden. Bei Fortfiihrungen kleineren
Umfanges werden die Veränderungen direkt in die Gebrauchskarte eing ea:-
beitet 138 I und danach die Urkarte fortgefülutl46l. Für die Entscheidutrg,
ob eine Fortführung direkt in die Gebrauchskarte übernommen werden soll
mit anschließender Fortführung der Urkarte, oder ob über einen Kartenauszug
und Fortführung der Urkarte eine neue Gebrauchskarte entstehen soll, sind
allein wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend. Der Zeitavfwand und die
Materialkosten beider Wege sind einander gegenüberzustellen.

Um bei den Urkarten die Genauigkeit und das einheitliche Bild zu erhalten,
ist fi,ir die Fortfiihrung der Urkarten eine besondere Arbeitsgruppe mit spe-
ziell daftir ausgebildeten Mitarbeitern eingerichtet worden.

4. Personaleinsatz

Das Katasteramt Osnabrü ck zälit zu den Großämtern, die iruwischen in Nie-
dersachsen eingerichtet wurden. Hinsichtlich des Personaleinsatzes wurden in-
zwischen einige Erfahrungen gemacht, die hier wiedergegeben werden sollen.

Bei Großämtern besteht die Möglichkeit einer weitergehenden Spezialisierung,
als sie bei kleineren Amtern praktikabel ist. Der eituelne Mitarbeiter bearbei-
tet einen Vorgang nicht mehr unbedingt vom Anfang bis zum Ende, sondern
nur einen kleinen Ausschnitt daraus. Dadurch können aber leicht Leerlauf-
zeiten entstehen. Diese sind durch einen ständigen Informationsfluß in verti-
kaler und horizontaler Richtung zu einem Minimum zu machen. Ein wirk-
samer Informationsfluß ist aber nur dann möglich, wenn der Mitarbeiter
seine Eirueltätigkeit in das Gesamtgefüge einordnen kann. Dies soll auch
durch den Ablaufplan ermöglicht werden. Deshalb sind in den bisher er-
stellten Ablaufplänen bei den eiruelnen Aktivitäten die Kennzahlen des
Aufgabengebietes entsprechend dem Geschäftsverteilungsplan und die Zkn-
mernufllmern ange geben worden.

In dem vorliegenden Ablaufplan ,,Bearbeitung einer amtseigenen Fortfiih-
rungsvermessung" stellt die horizontale Richtung den Normalfall einer Be-
arbeitung dar. Die von der Horizontalen abgehenden Yerzweigungen sind
Sonderfülle.

Die in dem Ablaufplan zusdtzlich für die horizontale Richtung angegebenen
Buchstaben sind als Kennzeichen für Mitarbeiter eingese Et, die bei der Be-
arbeitung eines Vermessungsantrages mitwirken. Damit läßt sich folgende
Tabelle aus dem Ablaufplan entnehmen, die durch die Dienstbezeichnung
und die Besoldungs- bzw. Vergüfirngsgruppe erweitert wurde.
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Mitarbeiter Aktivität
Dienst-

bezeichnung
Vergütungs-

gruppe
Besoldungs-

gruppe

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

1,2,3,5, 6,8,12 
I

13, L4, 59, 60 I

I1sI
16, tg '

20,22,23

2t

25,55, 56, 58

26, 27 , 28, 37 , 40
42,43,44,45

29

46, 47 , 48, 51, 52

53,54

Büroangestellte

VT

Ing.

VAR

vot
VAR

VT

Ing-

V-Zeichner

Ing.

VII

vrb
IVa

Vc

IVa

VIII

III

AL2

A10

At2

An der Bearbeitung einer amtseigenen Fortführungsvermessung ohne Be-

sonderheiten sind 10 Mitarbeiter aus dem Sachgebieten 11 und 12beteiligt-

Bei einer Gesamtzalfl, von 600 amtseigenen Fortführungwerme§sungen und

einer Mitarbeiterzahl von 24 (ohne Meßgehilfen) in den Aufgabengebieten

ll.Z, l2.l und 12.2 ist deutlich, daß bei einem derart komplexen Arbeits-

gebiet die Organisation des Arbeitsablaufes und des Personaleinsatzes von

großer Bedeutung ist.

Schlußbemerkung

Der vorliegende Ablaufplan,,Bearbeitung einer amtseigenen Fortfiihrungs-

vermessung" ist auf die Belange und die Besonderheiten des Katasteramtes

Osnabrück abgestellt. Es wird daher kaum möglich sein, ihn ohne Verände-

rungen auf ein anderes Katasteramt zu übertragen.

Die Wirkung eines solchen Planes darf jedoch nicht überbewertet werden. Er

kann lediglich ein Hilfsmittel zur rationellen Arbeitsplanung sein. Um die

einem Katasteramt gestellten Aufgaben erfolgreich bewältigen ru können,

reichen solche Pläne allein nicht. Zu guten organisatorischen Voraussetzun-

gen muß die Leistungsbereitschaft eines jeden Mitarbeiters hinzukommen.

Literatur

( 1 ) Kriesten' H' : 
§::ilfi'räi 3ili,iä"iJilä'li#,äffi ;:u"'
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Das Wohnbesitzrecht

Von Vermessungsoberamtsrat H. B o d e n s t e i n,
Nieders. Ministerium des Innern

I Einleitung

Das Gesetz zvr Förderung von Wohnungseigentum und Wohnbesitz im sozi-

alen Wohnungsbau vom 23. März Lg76 (1) ist am 1. April 1'976 in Kraft

getreten. Die palette der traditionellen Rechts- und WohnfoEnen im sozi'

alen Wohnungsbau ist durch dieses Gesetz um das Modell der Wohnbesitz'

wohnung erweitert worden (2).Die Wohnbesitzwohung ist neben den her-

kömmlichen Formen wie Familienheim und eigengerutztq Eigentums-

wohnung - Gegenstand der öffentlichen Förderung geworden.

Das Gesetz zvr Förderung von Wohnungseigentum und Wohnbesitz im

sozialen Wohnungsbau ist ein sog. Artikelgesetz, d. h. mit diesem Gesetz

werden andere Gesetze, im wesentlichen das Zweite Wohnungsbaugesetz,

geändert und ergänzt In diesem Zusammentrang sei noch auf ein weiteres

Charakteristikurn hingewiesen. Viele Bestimmungen des Gesetzes sind nicht

unmittelbar zwingendes Recht und damit Bestandteil der Verträge, sondern

sie werden erst über die Einfiihrung in die Verträge unmittelbar verpflichtend

fiir die parteien, wobei von den gesetzlichen Regelungen (§ § L2 L, 12 b und

62 b bis 62 g des Zweiten Wohnungsbaugesetzes) nicht abgewichen werden

darf, wenn öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden (3).

Dieses Gesetz kann sicher als Fortsetzung der mit dem Städtebauförderungs'

gesetz eingeleiteten Reform des Bodenrechts verstanden werden und dtirfte

insofern unser Interesse finden. Darüber hinaus wird sich aber auch die Frage

stellen, inwieweit sich die Vorschriften über den Wohnbesitz auf die Führung

des Liegenschaftskatasters und auf die Arbeiten bei der Bodenordnung und

Wertermittlung auswirken werden. Dieser Frage soll im folgenden nachge-

gangen werden. Soweit dabei Paragraphen ohne zusätzliche Gesetzesangabe

ängäfiihrt werden, handelt es sich um Vorschriften des Zweiten Wohnungs-

baugesetzes.

2 Inhalt und Funktion des Wohnbesitzrechts

Es erscheint erforderlich, zunächst Inhalt und Funktion des Wohnbesitz'

rechts in dem Umfang zu beschreiben, wie er im wesentlichen ftir die Beant-

wortung der oben gestellten Frage vorausgesetzt werden muß.

In § 12 awird der Begriff Wohnbesitzwohnungpüzisiert

mit Mitteln öffenflicher Haustralte geförderte Wohnung

von bestimmten Bauträgern geschaffen

Nutzungsüberlassung aufgrund eines schuldrechtlichen Dauerwohnrechts,

das mit einer Beteiligung an einem zweckgebundenen Vermögen verbun-

den ist
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die Bestätigung des Bauträgers gegenüber dem Wohnbesitzberechtigten auf
Einräumung des Wohnbesitzes in einer Urkunde (Wohnbesitzbriefl.

Nach der ergänzten Vorschrift des § 100 gilt der Begriff Wohnbesitzwohnung
in der Ausformung des § L2 a auch fiir andere Rechtsvorschriften außerhalb
des Zweiten Wohnungsb augesetzes.

Die Begriffsbestimmung des Wohnbesitzes wird allerdings noch ergär:zt durch
die Vorschriften des § 62 f Abs. 2, nach denen die bedingte und befristete
Verpflichtung zum Erwerb von Wohnungseigentum vertraglich festzulegen
ist (a). Diese Regelung eröffnet den Wohnbesitzberechtigten die Möglichkeit,
nach Ablauf bestimmter Zeiten noch das Wohnungseigentum und die damit
verbundenen Vorteile erwerben N können. Das entspricht der allgemeinen
gesellschaftspolitischen Zielsetzung, die private Eigentumsbildung auf eine
möglichst breite Grundlage zu stellen.

Als Bautrdger kommen nach § 12 a Abs. 2 Kommanditgesellschaften unter
den im Gesetz genannten Voraussetzungen sowie Aktiengesellschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung oder Genossenschaften in Betracht. Diese
Unternehmen, bei Kommanditgesellschaften die Kommanditisten, halten
das zweckgebundene Vermögeo, das in § 12 b Abs. I definiert worden ist,
als Treuhänder, und zwar getrennt von dem sonstigen Vermögen. Das zweck-
gebundene Vermögen und die Rechte der Wohnbesitzberechtigten werden
durch § 12 b Abs.2 und 3 sowie durch § 57 c Abs. 5ZVG (Art. lOdes
Gesetzes) vor einem Zugnff Dritter abgeschirmt. Insoweit tritt eine Verding-
lichung des Wohnbesitzrechts ein (3). Öffentliche Mittel werden nur solchen
Bauträgern bewilligt, die zuverlässig und leistungsfühig sind (§ 33 Abs. 3).

Die Vorschriften des § 62 b stellen klar, wem Wohnbesitz eingeräumt oder
übertragen werden darf. Der Bewerber muß im Zeitpunkt der Ausstellung
des Wohnbesitzbriefes eine gültige Bescheinigung über die Wohnberechti-
gung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau vorlegen können.

Durch die Vorschriften des § 62 c Abs. 2 und 3 ist der Kaufpreis für die Ein-
räumung des Wohnbesitzes limitiert worden. Auszugehen ist von den Gesamt-
kosten des Bauvorhabens. Die Anteile der eir:zelnen Wohnungen an den Ge-

samtkosten werden nach dem Verhältnis ihrer Wohnflächen bestimmt. Die
Eigenleistung des eirzelnen Wohnbesitzberechtigten soll in der Regel nicht
mehr als 15 v. H. der so ermittelten anteiligen Gesamtkosten betragen. Der
Kaufpreis ist im Wohnbesitzbrief arzugeben; er gilt als Nennbetrag. Als
Summe der Nennbetrdge aller Wohnbesitzbriefe muß sich der Betrag ergeben,
der fiir das Bauvorhaben von den Wohnbesitzberechtigten als Eigenleistung
erbracht worden ist. Zw Deckung bestimmter Kosten ist ein Aufschlag bis
zu 2 v. H. des Kaufpreises zulässig, wenn der Wohnbesitz vor Ablauf von zwei
Jahren seit Bezugsfertigkeit der Wohnung eingeräumt wird.

Nach § 62 c Abs. 3 darf der Bauträger einen Kaufpreis in Höhe des Verkehrs-
wertes fordern, wenn seit der Bezugsfertigkeit der Wohnung mindestens zwei
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Jatrre vergangen sind. Der Bauträger ist ebenfalls zur Entrichtung eines Kauf'

preises in Höhe des Verkehrswertes verpflichtet, wenn er die Übertragung

;" sich aufgrund des § 62 d Abs. 2 verlangt hat. Bei der weiteren i.Iber-

tragung des Wohnbesitzes darf der Bauträger bei seiner Kaufpreisforderung

grundsätz[ich nicht den Betrag überschreiten, den er selbst bei der Ausübung

äes tlbernahmeverlangens gezalit hat (§ 62 d Abs. 4). In dem Gesetzentwurf

(2) war noch ein Höchstbetrag vorgesehen, der sich aus dem Nennbetrag und

einem Zuschlag in Höhe des Vermögenszuwachses aus der Tilgung der Fremd-

mittel unter Abzug der Abschreibung zu§ammensetzte.

Der Wohnbesitz ist grundsä tzlich veräußerlich und vererblich. Die nach

§ 62 dAbs. I dem Bauträger vorzubehaltene Zustimmurlgztr der Übertragung

des Wohnbesitzes durch den Wohnbesitzberechtigten darf nur verweigert

werden, wenn der Bewerber nicht die Wohnberechtigung im öffentlich ge'

förderten sozialen Wohnungsbau nachweisen kann. Die in dem Gesetzent'

wurf der Bundesregierung (2) vorgesehene Verpflichtung des Bauträgers zvt

Kontrolle des Kaufpreises (Limitierung des Kaufpreises wie oben beschrieben)

ist nicht in das Gesetz übernofirmen worden, so daß die Parteien in diesen

Fällen der übertragung des Wohnbesitzes bei der Vereinbarung des Kauf-

preises frei sind. Eine Spekulation erscheint vor allem im Hinblick auf den

Kreis der möglichen Erwerber (Wohnberechtigung) und auf den Umstand,

daß der Erwerber die Wohnung selbst bewohnen muß, ausgeschlossen.

Die Verwaltung des Grundstticks obliegt dem Bauträger. Er muß sich jedoch

verpflichten, ausschließlich die Belange der Wohnbesitzberechtigten wahrzu-

nehmen und sie über die Planung und alle wesentlichen Geschäfte rechtzeitig

ztr unterrichten. Er bedarf lediglich für eine Verfiigung über das Grundsttick

und für die Aufnahme von Darlehen der Zustimmung der Mehrheit der Betei-

ligungen (mehr als 50 v. H. der Sufilme der Nennbeträge) - § 62 c Abs. 6.

Im Rahmen dieser Erörterung sei der Vollständigkeit halber darauf hinge'

wiesen, daß nach § 62 e Abs. 4 für das Nutzungsentgelt fiir die Überlassung

der Wohnung und nach § 62 c Abs. 4 flir die Verwaltungskosten Obergrcrven

festges etzt worden sind. Im übrigen sind nach § 62 c Abs. 5 die im Rahmen

einer ordnungsmäßigen Geschäftsfiihrung erzielten Gewinne den Wohnbe-

sitzberechtigten jährlich im Verhältnis der Nennbeträge auszuschütten.

3 Bedeutung des Wohnbesitzrechts für das Liegenschaftskataster,

für Bodenordnungwerfahren und für die Wertermittlung

3. 1 L i e g e n sc h a f t s k a t a s t e r

Das Vermeszungs- und Katastergesetz fordert den Nachweis und die Beschrei'

bung sämtlicher Grundstticke, grundstücksgleicher Rechte und Gebäude im

Liegenschaftskataster, und zwar Gebäude unabhängrg davon, ob sie wesent-

liche Bestandteile von Grundstticken sind oder nicht. Die Eigentämer sind in
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tlbereinstimmung mit den Grundbuchangaben nacluuweisen (§ l0 Vermes-
sungs- und Katastergesetz).

Das Wohnbesitzrecht ist im Prinzip schuldrechtlicher Natur. Die dingtiche
Ausprägung dieses Rechts erstreckt sich lediglich auf den Schutz im Ra6men
von Zwangsvollstreckung und Konkurs (3). Rechte und Pflichten der Wohn-
besitzberechtigten bestimmen sich grundsä lzlich nach dem Verhälnis der
Wohnflächen. Zur Einräumung der Wohnbesitzrechte werden aber keine An-
teile an dem Grundsttick und dem Gebäude gebildet. Die Bestimmung der
Wohnung nach dem Register der Wohnbesitzbriefe, das der Bauträger nach
§ 62 g zu führen hat, ist privater Natur und kann einer Teilung nicht gleich-
gesetzt werden. Pick (3) und Brambring (4) sehen insofern auch Schwierig-
keiten bei einer späteren Umwandlung in Wohnungseigentum, da dafiir ein
differeruierterer Maßstab als der der Wohnfläche vorliegen müsse. Das Wohn-
besitzrecht erfüllt schließlich auch nicht die Merkmale eines grundstticks-
gleichen Rechts. Eigentümer des Grundstticks und des Gebäudes ist der Bau-
träger. Das Gebäude ist wesentlicher Bestandteil des Grundstlicks.

Das Grundsttick einschließlich Gebäude ist im Liegenschaftskataster nach-
zuweisen und zu boschreiben. In LJbereinstimmung mit den Grundbuchan-
gaben ist der Bauträger als Eigentämer nacluuweisen, Das Wohnbesitzrecht
selbst kommt dabei als Gegenstand eines Nachweises im Liegenschaftskataster
nicht in Betracht. Im übrigen ist das Wohnbesitzrecht als obligatorisches
Recht auch flir das Grundbuch nicht eintragungsfähig.

Der Wohnbesitzberechtigte ist unmittelbarer Besitzer seiner Wohnung (eines
Teils des Grundstücks); er hat daher nach § 12 Yermessungs- und Kataster-
gesetz das Recht auf Einsicht usw. in das Liegenschaftskataster. Die Pflichten
nach § 13 Vermessungs- und Katastergesetz für die Fortfiihrung des Liegen-
schaftskatasters treffen dagegen nur den Bauträger als Eigentämer. In einem
etwaigen Abmarkungsverfahren ist ebenfalls nur der Bau träger als Eigentümer
zu beteiligen. Die Frage, wieweit er hierbei seiner Unterrichtungspflicht nach
§ 62 c Abs. 6 nachkontmen muß, beantwortet sich ausschließlich nach dieser
Vorschrift.

3.2 B o d e n o r d nu n g sv e r f ah r e n

Die Wohnbesitzberechtigten sind als Inhaber persönlicher Rechte Beteiligte
im Sinne des § 48 Abs. I Nr. 3 BBauG, Es ist wohl davon auszugehen, daß
in der Regel eine grundlegende Anderung für die Grundstticke, an denen
Wohnbesitzrechte eingeräumt worden sind, nicht erforderlich ist. Denkbar
sind Grenzkorrekturen, die aber kaum einen Einfluß auf die Wohnbesitz-
rechte haben dtirften. Der BauträBor, zvr Watrrnehmung der Belange der
Wohnbesitzberechtigten nach § 62 c Abs. 6 verpflichtet, wird die erforder-
lichen Gespräche mit dem Umlegungsausschuß führen. Das gilt auch für
die Erörterung nach § 66 Abs. I BBauG. Im Rahmen der Unterrichtungs-

90



pflicht hat er die Wohnbesitzberechtigten zu informieren. Der Bauträger

,tr Eigenttimer des Grundstücks ist der Gemeinde gegenüber Gläubiger und

Schuldner etwaiger Geldleistungen. Für das Innenverhältnis zwischen

Bauträger und Wohnbesitzberechtigten gelten die Vorschriften des

§ 12 b Abr. 1. Wohnbesitzrechte fatlen nicht unter die Rechte und Anteile

nach § Sg Abs. 4 Nrn. 3 und 4 BBauG, die mit Einverständnis der betrof-

fenen Eigenttimer als Abfindung vorgesehen werden können. Sie werden

wegen ihier Konstruktion tatsäctrlich auch kaum Gegenstand einer Regelung

nach § 61 Abs. 1 Satz I BBauG sein können.

Im Hinblick auf die Ausgestalhrng des Wohnbesitzrechts, vor allem auf die

bedingte. und befristete Verpflichhrng zum Enrerb von Wohnungseigentum

(§ 62 f Abs. 2), sollte den Wohnbesitzberechtigten ein Auszug aus dem Um-

legungsplan zugestellt und ihnen damit die Möglichkeit einer Anfechtung des

Umlegungsplans eröffnet werden.

Entsprechendes gilt für Grenzregelungen.

3.3 Wertermittlung
Die Regelungen über den Wohnbesitz lassen für die Wertermittlung einige An'

sätze erkennen.

Den Gutachterausschtissen ist durch § 136 Abs. 1 BBauG ll. a. die Aufgabe

übertragen worden, Gutachten über den Wert von Rechten an Grundstücken

auf Antrag zr,t erstatten. Im Vordergrund stehen hierbei sicher dingliche

Rechte wie- das Erbbaurecht und Dienstbarkeiten. Es ist aber zulässig, daß auch

obligatorische Rechte Gegenstand eines Gutachtens sein können. Die Wohn'

besitzrechte, die im Prinzip obligatorischer (schuldrechtlicher) Art sind,

unterliegen danach uneingeschränkt der Wertermittlungspflicht durch die

Gutachterausschüsse. Einem derartigen Antrag, den nt stellen sowohl der

Eigentämer des Grundstäcks (Bauträger) und der Inhaber des Wohnbesitz-

rechts als auch etwaige Kaufbewerber berechtigt sind, ist daher stets zu

entsprechen.

Die Erstattung von Gutachten durch Gutachterausschüsse könnte vor allem

in folgenden Fällen in Betracht kommen:

l. Es sind zunächst die Fälle, in denen der Gesetzgeber den Kaufpreis für du
Wohnbesitzrecht durch dessen Verkehrswert begrerut hat, nämlich

bei der erstmaligen Begründtrng des Wohnbesitzrechts, wenn seit der Bezugs-

fertigkeit der Wohnung mindestens zwei Jahre vergangen sind (§ 0Z c Abs. 3),

und

bei der Ausübung des tlbernahmeverlangens durch den Bauträger (§ 62 d
Abs. 3) sowie bei der Weiterübertragung, wenn sie erst nach Ablauf eines

Jahres seit dem Enverb möglich ist (§ 62 d Abs. 4).
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2. Bei der Übertragung des Wohnbesitzrechts durch den jeweiligen Rechts-
inhaber auf einen Bewerber, der ebenfalls unter den nach § 62 b Abs. I
begtinstigten Personenkreis fallen muß.

Basis aller Wertermittlungen wird der jeweilige Nennb etrag sein. Für die Er-
mitflung eines etwaigen Zuschlags zn dem Nennbetrag geben die grundsätz-
lichen Ausführungen des Bundesrates in seiner Stellungnahme zu dem
Entwurf der Bundesregierung (2) Aufschluß. Die in dem Gesegentwurf vor-
gesehene Begteruung des Kaufpreises auf den Nennbetrag des Wohnbesitz-
briefes zuzü$ich eines Zuschl&gs, errechnet aus einer linearen Tilgung der
Fremdmittel abzüglich Abschreibung, habe mit dem tatsächlichen Wert des
Objekts nichts zu tun. Der Zuschlag berücksichtige lediglich das Ansteigen
des Eigenkapitalanteils durch fortschreitende Entschuldung (wenn auch
abweichend von dem tatsächlichen Verlauf der Entschuldung). Es sei nicht
begründet, den Inhaber des Briefes von der Wertsteigerung des Objekts aus-
zuschließen. Schließlich sei zu bedenken, daß der Ausschluß jedes Wertzu-
wachses die Mobilität der Briefinhaber beeinträchtige; denn sie erhielten bei
der Veräußerung des Briefes nur einen Gegenwert, der nicht ausreiche, um
das ffir ein anderes Objekt erforderliche Eigenkapital aufzubringen. Diese
Begründung kann allerdings nicht überzeugen, wenn davon ausgegangen
wird, daß bei dem Erwerb eines anderen Objekts nur vergleichbare, also
wiederum Wohnbesitzrechte, in Frage kommen. Bei einer allgemeinen Be-
gtenzung der Kaufpreise fiir Wohnbesitzrechte wäre der Verkaufserlös in
der Regel ausreichend, um wieder ein entsprechendes Objekt enverb en zu
können. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation des Personenl«eises,
der durch dieses Gesetz gefördert werden soll, sind Zweifel berechtigt, ob
überhaupt andere Objekte des Grundstücksmarktes für einen Erwerb in
Betracht kommen.

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß eine Spekulation schon aus der Kon-
struktion des Wohnbesitzbriefes heraus unmöglich sei. Er führt dazu neben
dem durchaus plausiblen Argument der Begrenzung des Penonenkreises u. a.

an, daß die Wertsteigerung des Wohnbesitzbriefes auf lange Zeit auch bei
erheblich ansteigenden Baukosten nicht sehr hoch sein werde. Der Ver-
kehrswert, der sich normalerweise aus dem Ertragswert und dem Substanz-
wert zusarnmensetzte, werde dadurch sehr stark nach unten gedrtbkt, daß der
Ertragswert des Gesamtgebäudes, das mit Wohnbesitzbriefmitteln gebaut ist,
mit Rücksicht auf die Kostenmietbindung nicht steige. Deshalb sei eine Er-
tragswertsteigerung während der Dauer der öffentlichen Förderung des Ge-
bäudes nicht möglich.

Im Hinblick auf das Engagement des Bundesrates für die Teilhabe der Wohn-
besitzberechtigten an der Wertsteigerung überrascht diese Argumentation;
sie ist darüber hinaus unter wertermittlungsystematischen Aqpekten nicht
ganz verständlich. Es bleibt nach wie vor problematisch, wie die Wertstei-
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gerung des Gesamtgrundstticks, an der doch die Wohnbesitzberechtigten

im Verhältnis ihrer jeweiligen Eigenkapitalanteile pafiaipieren sollen,

zu bemessen ist. Systemgerecht wäre es doch wotrl, von dem jeweiligen

Verkehrswert des Gesamtgrundstticks auszugehen. Die Ertragssittration des

Grundstticks ist flir die Ermittlung des Verkehrswertes eine wesentliche

Komponente, die wie auch alle anderen werterheblichen Momente

entsprechend der Marktlage gewürdigt wird.

Die Wohnbesitzberechtigten unterliegen als Inhaber von Rechten an dem

Grundsttick den Pflichten nach § 140 Abs. 1 BBauG.

4 Schlußbetrachtung
Zweck dieses Beitrags war, das Wohnbesitzrecht unter dem Aspekt seiner Be-

deutung für das Liegenschaftskataster, für die Bodenordnung und für die

Wertermittlung darzulegen. Das Wohnbesitzrecht ist im Prinzip schuldrecht-

ticher Art; der Wohnbesitzberechtigte hat die Stellung eines ,,wirtschaftlichen

Eigentümers". Das Wohnbesitzrecht ist für den Nachweis des Liegenschafts-

katasters nicht erheblich, für Bodenordnungsverfahren sind keine wesent-

lichen Auswirkungen zu entrarten, lediglich bei der Wertermittlung ergeben

sich einige Perspektiven fiir die Gutachterausschüsse. Im materiellen Bereich

der Wertermittlung ist auf die Probleme hingewiesen worden. Eine endgül-

tige Lösung der wertermittlungsspezifischen Aufgabe konnte nicht vorge-

legt werden. Insofern können diese Ausführungen nur zu einer Diskussion

anregen.

Im übrigen wird auf die umfassende Abhandlung von Pick (3) und die diese

ergätuenden Ausfiihrungen von Brambring (4) verwiesen.

Literattrwerz,eichni§

(1) Gesetz

(2) Bundestags-Dru cksache
(3) Pick, E.:
(4) Brambring, G.:

zur Förderung von Wohnungseigentum und Wohnbesitz im

sozialen Wohnungsbau vom 23. MäIz L976 (BGBI. S. 737)
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Das neue Recht des Wohnbesitzes, NJW L976, S. 1.049

Die Form der Vertrage über die Einräumung und Übertra-
gung von Wohnbesitz, NJW' L976, S. 1439
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L Ernannt:
zum Ltd. VmDir

VmDir Herms

zu VmDir

VmOR Blömer
" Knuth
" Brill, Dr.
" Weiß,, Blom

zu VmOR
VmR Geßler, Dr.

" Langenberg
" Engelke
') Walter
" Boldt
" Münnekhoff
" Lange

zu VmR
VmAss Sellge, Dr.

" Beer

" KoPhstahl
" Draken
" Ktatlz

III. Versetzt:
VmDir Leonhardt
VmOR Brill, Dr.
VmDir Herms
VmOR Weiß

VmR Schmidt
VmR Kulpe
VmR Uhde
VmR Deutelmoser
VmAss MetelerkamP
VmDir Möllering
VmOR Stumpf
VmOR Meyer

Personalnachrichten
Beamte des höheren Dienstes

KatAOldenburg.. .. "' 11' 2'77

KatAlüchow. .. 11' 5'76

KatAleer. .. ..,.., ...... . 24'tt'76
KatACelle .. '... 29'12'76
RPAurich. .. .. .. .' 30'12'76
VPoldenbug.. ..o... .. 28' L'77

LVwA-LVm-B1 .. .. ...' 15'10'76
KatAHolzminden .. .. .... L.tt.76
KatAGöttingen ..... . .. ... . 1'lL'76
KatANortheim. ....., .. .. .. 1'11'76
KatABremervörde.. .... 10'L2'76
KatAlüchow. .. '20'L'77
KatA Hameln 31 ' t' 77

LVwA-LVm-B8.. .' 7't0'76
KatAMeppen.... .. 9'12'76
KatAHannover..... ...... 11'12'76
KatAFallingbostel .... L2'1'2'76

KatAOsterholz-scharmbeck .... ..16. 12.76

vom KatA Celle an das KatA Hildesheim. . . . . . 1' tt' 76

vom KatA Holzminden an das KatA Celle . . 1. 12.76

vom VP Oldenburg an das KatA Oldenburg . . t' t2' 76

vomKatAHannoverzumRPAurich .. . . . L't2'76
vom KatA Osterode an das KatA Göttingen . . . 1 . t.77
vom KatA Göttingen an das KatA Northeim 1. t.77
vom KatA Northeim an das KatA Osterode . . . . 1 . t.77
vom KatA Emden an das KatA Wittmund . . - . . 1. 2.77
vom KatA Wilhelmshaven an das KatA Hannover 1. 4.77
vom RP Hannover an das MI - Ref. 57 . . 1. 4.77
vom KatA Hannover zum RP Hannover 1. 4- 77

vom KatA Cloppenburg zum VP Oldenburg 18. 4- 77

III.Auf Antrag entlassen (§ 38NBG):

VmR Kanngieser LVmA-LVm .. .. t.12.76

IV. In den Ruhestand versetzt (§5ZNBG):
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I.

Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:
zu VmAR
VmA Opitz

" Elmhorst
" Hölscher
" Böckmann
" Wuttke

zu VmA
VmOInsp Lampe

" Kowalsky
" Kropp
" Harder
" Höft
" Baumann

zu VmOInsp

VmOInsp
z. A. Michels
" Lohmann
" Ritterhoff
" Wagener
" Liebig
" Geisler
" Altmeppen
" Wiederuoth

zu VmOInsp z. A.

VmOInsp
Anw. Meyer, Karl-H.
" Melzer
') Timpe
" Beermann
" Gehrmann

KatA Cloppenburg . .

LVwA-LVm-B8
KatA Osnabrück
KatA Syke
KatA Verden

RP Hildesheim
KatA Cloppenburg . .

LVwA-LVm-B1
LVwA-LVm-83
KatA Syke . .

KatA Wittmund

KatA Vechta . .

KatA Osnabrück
KatA Osnabrück
RP Stade . .

LVwA-LVm -B 2
KatA Holzminden .

KatA Cloppenburg .

KatAGifhorn....

KatA Delmenhorst . .

RP Hannover .

KatA Bückeburg
KatA Hannover .

KatA Cuxhaven .

RF Aurich .

RP Stade
RP Hannover
RP Aurich .

vom RP Aurich an das KatA Aurich
vom KatA Sulingen an das KatA Syke . .

vom KatA Hannover an das LVwA - LVm - B 3
vom RP Stade an das KatA Cuxhaven
vom KatA Northeim an KatA Alfeld . .

vom KatA Hildesheim an das KatA Osterode

t. t0.76
t.10.76
L. 1,1.76
7.12.76
4. 3.77

28. 8.76
1.1,0.76
t. tL.76

31. 1.77
22. 2.77
28. 2.77

II. In den Vorbereitungsdienst eingestellt:

t. t0.76
t4. LI. 7 6
14. LL. 76
15. 11.76
26.Lt.76
28. t.77
29. 1.77
1. 2.77

7. 9.76
9. 9.76
9. 9.76
9. 9.76
9. 9.76

1. 8. t6
3. 8.76
1. 4.77
1. 4.77

10. 11.76
L. 12.76
t.12.76
L. 12. 76
1. 2.77
1. 2. 77

Eden, Holger
Wölk, Dieter
Meinborn, Thomas
Reents, Onno

IIII. Versetzt:-
VmAR Janssen
VmOInsp Höft

" Harder
VmOInsp z. A. Wronna
VmOInsp Ebersberg
VmOInsp z.A. Roll
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VmOInsp Wolf
" Jockers

VmOInsp z.A. Geisler
VmOInsp Mönnich

') Brandt
') Meierkord

VmA Wiechmann
VmOInsp z.A. Blenke

KartA Haberkorn

I. Ernannt:
zu VmOSekr
VmSekr SchimPf
VmSekr Rhauderwiek

zu VmSekr
VmAssist Rimkus)) Wiehe

" Finke
" Craasmann

" Schulz
" Sievers

" Schaffmann
" Wolf
" Beilken
" Thoben
') Friedrichs
" Batzdorfer

zu VmAssist

VMAssist
z. A. Kummerow
" Neumann)' Schott
" Heise

" Stünkel
" Zellmann
" Rudschuck
" Schulze)' Köster
" Groenhagen

VP Oldenburg . .

Beamte des mittleren Dienstes

RPHildesheim .. .. .. .

KatADelmenhorst. .. .

KatA Bremervörde
KatABückeburg . . ..
KatA Gandersheim .

KatAlüchow. .. ..
KatAWinsen . . . .

KatAAlfeld.. ..
KatA Osterode
KatABückeburg ..... ... ..
KatA Oldenburg
KatA Vechta
KatAOldenburg .. .. ..
KatA Hildesheim . .

KatAWesermünde . . .

KatA Lüchow .

KatA Lüchow . .

VP Oldenburg. . .

KatANortheim. . .

KatA Salzgitter
KatA Cuxhaven .

KatA Göttingen
RP Stade

vom KatA Northeim an das KatA Osterode . . . . 1 . 2.77
vom KatA Osterode an das KatA Northeim . 1 . 2.77
vom KatA Hildesheim an das KatA Holzminden . 1 . 2.77
vom KatA Osterode an das KatA Hildesheim 1 . 2.77
vom KatA Alfeld an das KatA Northeim 1 . 2.77
vom KatA Holzminden an das KatA Hildesheim . 1 . 2.77
vom KatA Cuxhaven an das KatA Rotenburg. . . 1. 3.77
vom KatA Osterode an KatA Northeim . . 15. 4.77

W. Auf Antrag entlassen (§38NBG):

VmA Tergau KatA Aurich

v. Eintritt in den Ruhestand (§51NBG):

VmAR Heibei KatA Salzgitter

vI. In den Ruhestand versetzt (§57NBG):

8.11.76

L. Lt.76

1. l. 77

27. 8.76
t. t2.76

22. 10.76
22. 10.76
29. 10.76
23. tL.76
23. tt. 7 6

26. Lt. 7 6

29. LL. 7 6

26. t.77
1. 4.77
1. 4.77
1. 4. 77

15. 4.77

30. 9.76
r. t0.76
1. 10. 76
t. L0.76
r. t0.76
L. 1,0. 7 6

2.L0.76
27. t0.76
t9. 3.77
1. 4.77
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zu VmAssist z. A.

VmAssist
Anw. Spier
" Leisebein
" Beißner
" Behling
" Frenz
" Göbberd
" Gebhardt
') Scholven
" Hüsken
'' Schlarmann
" Epping
" Pohl
" Krause
" Welsch

" Koch
" Thieke
" Lindemann,, Kohn
" Schulze
" Teipel
" Plischewski
" Holzberg
" Schimmig
" Schröder
" Schneider
" Kemphaus
" Middelbeck
" Stanke
" Brauer
" Huhnold
" Feldmann
" Oppermann
" Woortmann
" Junker
" Depner
" Schmietendorf
" Janssen

" Ufen
" Tränapp
" Reißmann

KatAHameln.. ....
KatAHannover. . . . . . . . .

KatARinteln ........ . .. o.. ...
KatABückeburg .. ....
KatANienburg . . . . . . . . . . ..
KatASulingen . . .......... ..
KatA Hannover .

VPOldenburg.. .. .. .. .

KatANordhorn... .. ..... . ..
KatAOsnabrück .. .. ... . .

KatAOsnabrück ... . ,. .

KatAPeine ... . .. . . ..
KatAAlfeld.. .. ..
KatAHolzminden .. .. . . ..
KatA Hildesheim . .

KatAMeppen. .... .. ..
KatACgllg . . . . .. . . . . ..
KatAHelmstedt . . . . . . ..
KatAGöttingen ... . . .

KatASykg ..........
KatAOsnabrück . .. . . ...
KatACuxhavgn. .. .. .., . .

KatA Gifhorn . .

KatAoldenburg ........ ...... o..
KatA Osterode . .

KatAVechta . . . .. . ..
KatAVechta . . . .. .

KatADelmenhorst... . ..
KatAWilhelmshaven. . .

KatAGöttingen .. . ..... ..
KatAHolzminden . . . . . . . . ..
KatANortheim. . . . . . . . . . . . . . .

KatALegf .. ............ ..
KatAl,gef .......... ..
KatAFallingsbostel .... o. ..
KatAUelzen .. ... . ..
KatAWittmund . . .. . .

KatANorden .. . . .

KatAlüchow.... .. .. ..

t. t0.76
1,. t0.76
l. 10.76
t.10.76
l. t0.76
l. t0.76
1.10.76

t9. 10. 7 6

t9.10.76
20. L0.76
20. 10. 7 6

21. 10. 7 6

2L. 10. 7 6
21,. L0. 76
21.10.76
21.10.76
22. t0.76
22. L0.76
22. 10.76
22. 10.76
22. 10.76
23. 10. 7 6
25. 10. 7 6

L. 4.77
1. 4. 77
1. 4.77
L. 4.77
1. 4.77
1. 4.77
1. 4.77
L. 4.77
1. 4. 77
1. 4. 77
1. 4.77
1. 4. 77
1. 4. 77
1. 4.77
1. 4. 77
l. 4.77
1. 4.77

II. Versetzt:
VmSekr Böhmann

VmAssist
z, A. Köster
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III.In den Vorbereitungsdienst eingestellt :

Kreth, Günter
Otto, Uwe
Wendt, Järgen

Baumgarten, Christa
Bolk, Roswitha
Struck, Reinhard
Fleischmann, Roswitha

Kreutner, Brigitte
Sieber, Frank
Strohbach, Helmut
Bruns, Cora
Jarßen, Helene
Meirowski, Georg
Ende, Monika
Büntemeyer, Uwe
Röben, Michael
Grüner, Peter
Wohlers, Jörg
Daubert, Hans-Jürgen

Neumann, Detlef
Schrader, Peter
Lichte rtberg, Jens-Uwe

Bartens, Michael
Kreplin, Uwe
Schöfer, Norbert
Beenenga, Jann

Grebener, Gerhard
Mansholt, Manfred
Säßen, Friedrich

RP Hannover
RP Hannover
RP Hannover
RP Hannover
RP Hannover o .

RPStade . .. .

RP Stade . .

RPHildesheim . . .

RPAurich. . . .

RPAurich. . .

RPAurich. . . .

a a a a a a a a 
" " "

aaaaaoaa""tt'

a a a a a a a a 
" " "

1. 4. 76
L. 4.76
1. 4.76
1. 4.76
1. 4.76
1. 7 .76

13. 9.76
13. 9.76
13.9.76

1. 10. 76

1. 10. 75
1. 10. 76

1. 10. 76
1. 10. 75
L. 10. 75

1. 10. 76

1. 10. 75

1. 10. 76
1. 4. 77

L. 4,77
1.. 4. 77

1. 4.77
L. 4.77
1. 4.77
1. 4.77
1. 4. 77
1.. 4,77
1.. 4. 77

1. 4.77

IV.Auf Antrag entlassen (§ 38NBG):

VmAssist
Anw. Bleicher
" Neumann
" Tonagel

Weitere Nachrichten

Neue Anschrift:

KatA Aurich, Oldersumer Str. 48, Behördenhaus, 2960 Aurich I
KatA Nordhorn, Schilfsfr . 6, 4460 Nordhorn

Neue Telefon-Nr.:

KatA Nordhorn - 0592L120 04
KatA Northeim - 05551125 7I














